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Rhine Clean UP 
Am diesjährigen Rhine CleanUp am 09.09.2023, das vom Fischerverein Schwörstadt und vom Schwarzwald-
verein OG Schwörstadt organisiert wurde, nahmen insgesamt 14 Personen teil. 

In 5 Gruppen wurde der Rheinabschnitt von der Wehramündung bis zum Einlauf des Umgehungsgewässers 
beim Kraftwerk Schwörstadt aufgeteilt. 

Auf dieser Strecke machten wir uns von der Land- und Wasserseite mittels Boot auf die Suche nach liegengeb-
liebenem und weggeworfenem Müll. 

Erfreulicherweise mussten wir insgesamt „nur“ vier große Müllsäcke füllen. 
In der Vergangenheit waren es auch schon über 10. 

Neben dem üblichen Müll wie Flaschen, Verpackungen und Dosen wurde in diesem Jahr noch Campingsitze, 
ein kleiner Reifen und ein Kotfl ügel eines Autos gefunden. Zum Abschluß trafen sich alle Teilnehmer wieder 
zu einem kleinem Imbiß und kühlen Getränken am Vereinsheim des Fischervereins. 
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Behindertentoilette:
am Festschopf in der Rheinstraße, mit Euro-
schlüssel zugänglich.

Samstag, 23.09.2023 
Stadt-Apotheke Bad Säckingen 
Münsterplatz 26, 79713 Bad Säckingen 
Tel: 07761 - 43 33 

Wiesental-Apotheke Zell 
Schopfheimer Str. 5, 79669 Zell im Wiesental 
Tel: 07625 - 9 26 20 

Die Apotheke im Rheincenter 
Hauptstr. 437, 79576 Weil am Rhein 
Tel: 07621 - 7 80 00

Sonntag 24.09.2023 
Apotheke am Wehrahof 
Hauptstr. 4-6, 79664 Wehr 
Tel: 07762 - 7 08 97 46 

Dreiländereck-Apotheke 
Europaplatz 1, 79576 Weil am Rhein 
Tel: 07621 - 9 36 86 80 

Blauen-Apotheke Schliengen 
Freiburger Str. 15, 79418 Schliengen 
Tel: 07635 - 8 26 25 75

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST 

Allgemein ärztlicher Bereitschaftsdienst
An den Wochenenden und Feiertagen sowie 
zu den sprechstundenfreien Zeiten stehen 
niedergelassene Ärztinnen und Ärzte ihren Pa-
tientinnen und Patienten für die Notfallversor-
gung wie gewohnt zur Verfügung. Die Num-
mer für den ärztl. Notdienst lautet:

116 117
Über die Leitstelle wird Ihnen ein Diensthaben-
der Arzt vermittelt, sofern der eigene Hausarzt 
oder behandelnde Facharzt nicht erreichbar 
ist. Bei akut lebensbedrohlichen Notfällen bitte 
weiterhin die Rufnummer Tel. 112 wählen.

Rettungsdienst: 112
Allgemeiner Notfalldienst: 116 117
Kinderärztlicher Notfalldienst: 116 117
Augenärztlicher Notfalldienst: 116 117

Hausärztliche Bereitschaftspraxis Notfallpraxis 
Bad Säckingen 116 117
Meisenhardtweg 14 (im ehemaligen Spital)

Öff nungszeiten: 
Samstag, Sonntag und an 
Feiertagen: 10 - 16 Uhr

FREIWILLIGE FEUERWEHR 
SCHWÖRSTADT 

Notrufnummer: 112

POLIZEIREVIER RHEINFELDEN  

07623/7404-0

ALLGEMEINES
Frauenhaus Lörrach Tel. 07621/4 93 25 
Tag und Nacht erreichbar

Frauenberatungsstelle Lörrach
 Tel. 07621 - 87105
Beratung für Frauen und Mädchen ab dem 14. 
Lebensjahr bei sexualisierter, körperlicher und 
psychischer Gewalt, bei Ess-Störungen und in 
Trennungs-und Krisensituationen. Beratung von 
Bezugspersonen und Fachkräften. 
E-Mail: frauenberatungsstelle@web.de

Haus Notruf-Zentrale  Tel.: 07761/9 20 10
TelefonSeelsorge Lörrach-Waldshut 
gebührenfrei Tel. 0800/1 11 01 11 
 und 0800/1 11 02 22 

Nummer gegen Kummer 
Montag – Samstag  Tel. 0800/1110333
von 14 -20 Uhr
Deutscher Kinderschutzbund - 
Ortsverband Schopfheim e. V. 
täglich 09 - 12 Uhr Tel. 07622 – 63929, 
 Fax.07622 – 667 59 60
Fachdienst Kindertagespfl ege 
täglich von 09 – 12 Uhr Tel. 07622/667 42 62
Forstverwaltung 
Revierförster für Gemarkung Schwörstadt und 
Dossenbach
Herr Thomas Hirner,  Tel. 07623/79 53 68
 Fax +49 7623 7416932
 Mobil 0172/7 60 29 49

IMPRESSUM
Herausgeber: 
Gemeindeverwaltung 
79739 Schwörstadt, Tel. 07762/5220-0

Verantwortlich für den amtlichen und redak-
tionellen Teil: 
Gemeindeverwaltung 79739 Schwörstadt, Tel. 
07762/5220-0

Verantwortlich für den redaktionellen Teil: 
Bürgermeisteramt 

Verantwortlich für die Fraktionsmitteilun-
gen: 
Die jeweilige Fraktion bzw. der/ die Vorsitzen-
de der jeweiligen Fraktion.

Verantwortlich für die Kirchen- 
& Vereinsmitteilungen:
Die jeweilige Kirche bzw. der/ die Vorsitzende 
des jeweiligen Vereins. 

Für den Anzeigenteil und Druck: 
Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG, 
Meßkircher Str. 45, 78333 Stockach, 
Tel. 07771 9317-11, Fax 07771 9317-40, 
E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de, 
www.primo-stockach.de

Das Amtsblatt der Gemeinde Schwörstadt 
erscheint wöchentlich und wird an alle 
erreichbaren Haushalte der Gemeinde 
Schwörstadt im Abonnementverfahren für 
22,90 € jährlich inkl. 7% MwSt. verteilt

  BEREITSCHAFTSDIENST DER ÄRZTE UND APOTHEKEN  WICHTIGE RUFNUMMERN

APOTHEKENNOTDIENSTE
Beginnend um 08:30 Uhr bis folgenden Tag 08:30 Uhr

BITTE BEACHTEN:
Redaktionsschluss ist jeweils 

mittwochs um 9:00 Uhr

In Wochen, welche einen Feiertag 
beinhalten, wird der Redaktionsschluss 
auf dienstags um 9:00 Uhr vorverlegt.

Kontakt- und Informationsstelle 
für Selbsthilfe (KISS) 
des Landratsamtes Lörrach 
Kostenfreie Beratung zum Thema Selbsthilfe
E-Mail: kiss@loerrach-landkreis.de
Telefon: 07621 410-2142
Psychologische Beratungsstelle für Ehe-,
Familien und Lebensfragen
Schwarzwaldstr. 1, 79539 Lörrach
Telefon: 0 76 21 / 30 87
BEZIRKSSCHORNSTEINFEGER 
Schwörstadt:
Eberhard Rastetter Tel. 07623/43 90
 Fax 07623/4 61 53
Dossenbach, Niederdossenbach und Hollwanger
Dominik Ramdane Tel. 01729465671
Wasserversorgung - Kontakt für Störungen
ED Netze GmbH ab sofort für die Wasserver-
sorgung in Schwörstadt zuständig.
Team Wasserversorgung
Tel.: 07623/92-0
trinkwasser.schwoerstadt@ednetze.de

Kontakt bei Störungen über Netzleitstelle
24h Störungsnummer
Tel.: 0 76 23 / 92 - 18 12 oder
Hotline: 0 800 / 929 18 18 2 kostenlos
DRK Servicestelle SeniorInnen: 
Kontakt: Lucia Woldert,  Tel. 07761 920124, 
Rot-Kreuz-Str. 4, 79713 Bad Säckingen, 
servicestelle@drk-saeckingen.de
Weitere Infos im Internet unter 
www.drk-saeckingen.de
Postfi liale Schwörstadt 
Mo., Di., Do., Fr. 17:30 - 19:30 
Mi., Sa. 18:30 - 19:30 
Sonntag Geschlossen 
Öff nungszeit Mülldeponie Lachengraben, 
Tel. 07761/8981
Werktags 08:00 bis 12:00 und 13:00 bis 16:30 Uhr 
Samstags von 09:00 - 12:00 Uhr.
Gemeindeverwaltung Schwörstadt, 
geöff net
Tel. 07762/5220-0 
Montag, Mittwoch und Freitag  08.00 - 12.00 Uhr
Mittwochnachmittag  14.00 - 18.00 Uhr
Dienstag und Donnerstag  geschlossen.
Freibad Schwörstadt
Rheinbadstraße 10, 79739 Schwörstadt
Öff nungszeiten: Mo-So  09-20 Uhr
Schlechtwetterregelung: Bei einer am Vortag 
prognostizierten Tageshöchsttemperatur zwi-
schen 15 und 20 Grad Celsius ist das Bad zu den 

Kernzeiten geöff net. Kernzeiten: 09-11 Uhr und 
17-19 Uhr
Telefonnummer: 07762 56 49 744
Eintrittskarten können online unter eticket-bw.de 
gekauft werden
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Amtliche  
Bekanntmachungen

Gemeinderat Aktuell 
– Bericht über die Sitzung 

vom 14.09.2023 
TOP:   Ausscheiden von Frau Marie-
Theres Lutz aus dem Gemeinderat 
Mit Fortzug aus der Gemeinde zum 1. Sep-
tember 2023 verlor Frau Marie-Theres Lutz 
ihre Bürgerrechte in Schwörstadt und schied 
gemäß der Gemeindeordnung aus dem Ge-
meinderat aus. 

Der Gemeinderat stellte fest, dass die Vor-
aussetzungen für das Ausscheiden von Frau 
Marie-Theres Lutz aus dem Gemeinderat 
aufgrund des Verlustes des Bürgerrechts 
gem. §15 Abs.2 GemO gegeben sind. 
  
TOP:   Nachrücken von Frau Irene Knau-
ber in den Gemeinderat 
a)  Feststellung, ob Hinderungsgründe ge-

mäß § 29 Gemeindeordnung vorliegen 

b) Verpflichtung 
Nach dem Ausscheiden von Frau Marie-The-
res Lutz aus dem Gemeinderat rückt eine 
Ersatzperson der Freien Wähler in den Ge-
meinderat nach. Nach dem Ergebnis der 
letzten Gemeinderatswahl vom 26.05.2019 
ist Frau Irene Knauber für den Wohnbezirk 
Schwörstadt nächste Ersatzperson auf dem 
Wahlvorschlag der Freien Wähler. Frau Irene 
Knauber hatte erklärt, die Wahl anzunehmen. 

a)  Der Gemeinderat stellte fest, dass für die 
nachrückende Ersatzperson, Frau Irene 
Knauber, keine Hinderungsgründe ge-
mäß § 29 Abs. 5 GemO vorliegen. 

b)  Die Vorsitzende verpflichtet Frau Irene 
Knauber gemäß § 32 Abs. 1 der Gemein-
deordnung Baden-Württemberg. 
Frau Irene Knauber nahm daraufhin am 
Ratstisch als neue Gemeinderätin ihren 
Platz ein. 

  
TOP:  PV-Freiflächenprojekt der Energie-
dienst AG in Schwörstadt-Hollwangen, 
Flst.-Nr. 5002/8 und 5002/7 
Das PV-Freiflächenprojekt wurde in einer vo-
rangegangenen Sitzung dem Gemeinderat 
ausführlich vorgestellt. Zur weiteren Reali-
sierung des Projektes muss ein Bauleitplan-
verfahren durchgeführt werden. 

Der Gemeinderat stimmte dem Vorha-
ben der Energiedienst AG zum Bau zwei-
er Frei-flächen-Photovoltaikanlagen auf 
den Grundstücken Flst.-Nr. 5002/8 (ca. 3 
ha) und 5002/7 (ca. 2 ha) der Gemarkung 
Schwörstadt grundsätzlich zu und befür-
wortete die Einleitung des entsprechenden 
vorhabenbezogenen Bauleitplanverfahrens. 
  
TOP:  Vergabekriterien und Bauplatzprei-
se gemeindeeigene Grundstücke im Bau-
gebiet „Am Rhein“ 
Nach eingehender Beratung beschloss der 
Gemeinderat die Vergabekriterien für ge-
meindeeigene Grundstücke wie vorgeschla-
gen und beauftragt die GKB mit der Durch-
führung des Vergabeverfahrens. 

Der Gemeinderat beschloss weiterhin, dass 
die Baulandpreise für gemeindeeigene 
Grundstücke wie folgt festgelegt werden: 
Bauplätze der Kategorie gelb auf 350 Euro 
pro Quadratmeter, Kategorie blau auf 400 
Euro pro Quadratmeter, Kategorie grün auf 
430 Euro pro Quadratmeter und Kategorie 
rot auf 470 Euro pro Quadratmeter. Die Zu-
teilung der Grundstücke erfolgt gemäß der 
Vorlage. Der Bauplatz mit der Nummer 65 
wird Kategorie blau zugeordnet. 

MITARBEITENDE DER GEMEINDE  
Trautwein-Domschat, Christine
Bürgermeisterin
Tel.: 07762-5220-16, c.trautwein-domschat@schwoerstadt.de
Büro Nr.: 6 (1. OG)

Wick, Melanie
Sekretariat Bürgermeisterin, 
Schadensfälle in der Gemeinde
Tel.: 07762-5220-0, info@schwoerstadt.de 
Büro Nr.: 7 (1. OG) 

Anhorn, Nicole
Soziales, Feuerwehr, Friedhof, Flüchtlingsangelegenheiten
Sommerferienprogramm, Senioren 
Tel.: 07762-5220-19, n.anhorn@schwoerstadt.de 
Büro Nr.: 2 (EG) 

Dumont, Jacqueline
Fachbereichsleitung Finanzen & Personal, Grundstücks- und
Gebäudemanagement, Bauhof, Wasserversorgung, Schwimmbad 
Tel.: 07762-5220-22, j.dumont@schwoerstadt.de 
Büro Nr.: 12 (1. OG) 

Gollin, Horatio
Geschäftsstelle, Gemeinde- und Ortschaftsrat
Tel.: 07762-5220-28, h.gollin@schwoerstadt.de 
Büro Nr.: 7 (1. OG) 

Schneider, Beate
Fachbereichsleitung Bürgerservice Ordnungsamt, Katastrophenschutz
Grundbucheinsicht, Vorkaufsrecht Gesundheitswesen, ELR Wahlen, 
Forst, Jagd, Datenschutz, Verkehrsangelegenheiten 
Tel.: 07762-5220-12, b.schneider@schwoerstadt.de 
Büro Nr.: 10 (1. OG) 

Schneider, Ulrike
Kassenleitung, Kasse, Spenden, Anlagebuchhaltung, 
Wasser- und Abwasser Verbrauchsabrechnung
Tel.: 07762-5220-17, u.schneider@schwoerstadt.de 
Büro Nr.: 8 (1. OG) 

Schwarm, Leoni
Einwohnermeldewesen, Ausweise, Pässe, 
Rentenangelegenheiten, Mitteilungsblatt, Tourismus, 
Fundsachen, Fischereischeine
Tel.: 07762-5220-14, l.schwarm@schwoerstadt.de 
Büro Nr.: 4 (EG) 

Spada, Larissa
Veranlagungen Steuern, Kindergarten- und Schulträgeraufgaben 
Hallenvermietung, Vereine
Tel.: 07762-5220-10, l.spada@schwoerstadt.de 
Büro Nr.: 11 (1. OG) 

Stanojevic, Dragan
Integrationsmanager für Flüchtlinge
Tel.: 0159-04544658, d.stanojevic@rheinfelden-baden.de 
Büro Nr.: 2 (EG)

Tröndle, Tobias
Fachbereichsleitung Bau, Baupläne, Erschließungsbeiträge
Bauleitplanung, Planfeststellung, Gewässerschutz
Tel.: 07762-5220-11, t.troendle@schwoerstadt.de 
Büro Nr.: 1 (EG) 

ORTSVORSTEHER DOSSENBACH
Kipf, Matthias
Ortsvorsteher Dossenbach
Sprechzeiten: in gerader Woche am Mittwoch von 18:30 - 19:30 Uhr
In der Ortsverwaltung Dossenbach
Tel. 07762 - 9213 / Mobil: 0162 7725 325
E-Mail: m.kipf@schwoerstadt.de

BAUHOF  
Herm, Christoph
Bauhofleiter
Handy: 0177-7220040, c.herm@schwoerstadt.de 

Schär, Harald
stellvertretender Bauhofleiter
Handy: 0172-9802501, h.schaer@schwoerstadt.de 

HAUSMEISTER 
Schär, Harald
stv. Hausmeister kommunale Gebäude
Handy: 0172-9802501, Festnetz in Schule: 07762-9197 

Nass, Jürgen
Hausmeister Sommerfesthalle, Bürgersaal
Handy: 0174-9570311, Festnetz privat: 07762-4155
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Der Gemeinderat beschloss zudem, dem Ei-
gentümer der zu erwerbenden Ausgleichs-
fläche, die Grundstücke für zwei Doppel-
haushälften mit den Nummern 65+66 in der 
Kategorie blau zu 400 Euro pro Quadratme-
ter zum Kauf anzubieten. 

Der Gemeinderat beschloss auch, dass der 
Bauplatz mit der Nummer 61 zum Mindest-
gebot von 470 Euro pro Quadratmeter ver-
äußert werden soll. Den Zuschlag bekommt 
der Höchstbietende. 

Schließlich beschloss der Gemeinderat, dass 
die Bauplätze mit den Nummern 48+49 zum 
Verkaufspreis von 470 Euro pro Quadratme-
ter veräußert werden, mit der Vorgabe ein 
soziales Konzept (etwa für altersgerechtes 
Wohnen, soziales Wohnen oder Wohnen 
mit Beeinträchtigungen) vorzulegen. Der 
Gemeinderat entscheidet, welches Konzept 
den Vorzug erhält. 
  
TOP: Beschluss über die Verlängerung der 
Beteiligung an der ED Kommunal GmbH 
Das von der Energiedienst-Gruppe entwi-
ckelte Beteiligungsprogramm, an dem die 
Gemeinde Schwörstadt sich ab dem Jahr 
2020 beteiligt hat, geht in eine Verlänge-
rungsrunde. Das neue Beteiligungspro-
gramm ED vernetzt 2.0 soll mit Beginn des 
01.01.2024 bis zum 31.12.2028 über weitere 
fünf Jahre fortgeführt werden. 

Das Beteiligungsprogramm bietet gerin-
ge Risiken und ist rechtlich abgesichert. 
Der Gesellschafterkreis der ED Kommunal 
GmbH ist aktuell mit 73 % aus Energiedienst 
und mit 27 % aus beteiligten Gemeinden 
aus verschiedenen Landkreisen zusammen-
gesetzt. Vorteil der Gemeinde ist neben den 
Zinserträgen unter anderem ein engerer 
Kontakt mit dem Netzbetreiber Energie-
dienst Netze (EDN) und anteilige Partizipa-
tion an den wirtschaftlichen Vorteilen aus 
dem Netzgeschäft. 

Seitens der Verwaltung ist es für die Ge-
meinde Schwörstadt vorteilhaft sich an der 
ED Kommunal GmbH zu beteiligen. Es wer-
den einerseits damit Einnahmen aus einer 
Geldanlage geschaffen (jährlich mindestens 
ca. 6.000 Euro für einen Anteil von 200.000 
Euro) andererseits wird mit der ED Kommu-
nal GmbH auch eine Plattform geschaffen, 
welche die Führung der Energiedienstgrup-
pe mit den Bürgermeistern der Kommunen 
zusammenbringt. 

Der Gemeinderat stimmte einer Verlänge-
rung der Beteiligung mit einem Betrag von 
200.000 Euro ab dem 01.01.2024 bis zum 
31.12.2028 zu. 
  
TOP: Beschluss über die Einführung des 
Sprachprogramms ISF+ in den kommu-
nalen Kindergärten 
Aufgrund mehrerer Kinder mit Sprach-
förderbedarf oder erhöhtem intensivem 
Sprachförderbedarf in den Kindergärten 
Am Heidenstein und Dossenbach sollen die 
Einrichtungen an dem Sprachprogramm „In-
tensive Sprachförderung plus (kurz: ISF+)“ 
und dem Sprachförderprogramm „Sin-
gen-Bewegen-Sprechen“ teilnehmen. 

Der Gemeinderat stimmte der Einführung 
des Sprachprogramms Intensive Sprachför-
derung plus (kurz: ISF+) und dem Sprachför-
derprogramm Singen-Bewegen-Sprechen 
in den gemeindeeigenen Kindergärten zu. 
  
TOP: Beschluss über die Verlängerung 
der Kooperationsvertrag zum Integrations-
management mit der Stadt Rheinfelden 
Der mit der Stadt Rheinfelden abgeschlos-
sene Kooperationsvertrag für den Integra-
tionsmanager läuft zum 31. Dezember 2023 
aus. Der Integrationsmanager bietet mitt-
wochs eine Sprechstunde für Flüchtlinge 
in Anschlussunterbringung in Schwörstadt 
an bzw. nimmt Termine mit in Schwörstadt 
wohnenden Flüchtlingen in Rheinfelden 
wahr bzw. führt Besuche bei Flüchtlingen in 
der Anschlussunterbringung in Schwörstadt 
durch. Die Verwaltung empfiehlt den Ver-
trag zu verlängern. 

Der Gemeinderat stimmte einer Verlänge-
rung des Kooperationsvertrages mit der 
Stadt Rheinfelden über das Integrations-
management für Geflüchtete in der An-
schlussunterbringung bis zum 31.12.2024 zu. 
  
TOP: Beschluss über die Vergabe von 
Durchflussmessgeräten für den Eigenbe-
trieb Wasserversorgung Schwörstadt 
Die vorhandenen Durchflussmessgeräte in 
drei Schächten und den Hochbehältern sind 
sehr alt und müssen dringend ausgetauscht 
werden, damit sowohl zuverlässige Messer-
gebnisse erzielt werden können als auch 
eine moderne Ablesung per Funk möglich 
ist. Zudem können damit die Unterhaltskos-
ten gesenkt werden. 

Der Gemeinderat beschloss die Verga-
be der Lieferung von magnetisch-induk-
tiven Durchflussmessgeräten je drei für 
Schächte und Hochbehälter an die Firma 
Endress+Hauser GmbH+Co KG mit einem 
Gesamtpreis von 13.687,57 Euro (netto). 
  
TOP: Vergabe Bauarbeiten Römerstraße 
Bereich „Antoniuskapelle“ 
Der Gemeinderat wurde in einer vorange-
gangenen Sitzung bereits über die geplan-
te Sanierung der Römerstraße im Bereich 
der Antoniuskapelle informiert. Es müssen 
teils defekte Abwasserrohre und Wasserlei-
tungen erneuert werden, die Straßendecke 
wird in diesem Zuge komplett erneuert. 
Drei Angebote sind eingegangen. 

Der Gemeinderat beschloss die Verga-
be der Bauarbeiten Römerstraße Bereich 
„Antoniuskapelle“ an die Oskar Vogel Stra-
ßenbau GmbH & Co KG zum Betrag von 
330.163,38 € (brutto). 
  
TOP: Beschluss über die Vergabe von 
Fensterbauarbeiten in der Schule Am 
Heidenstein in Schwörstadt 
Vom Brandschutzgutachter wurde für das 
Obergeschoss der Schule Am Heidenstein 
auf den Brandschutzdachlauf ein Notaus-
stieg mit nach außen zu öffnendem Fenster 
gefordert. Das sollte bereits mit dem Umbau 
der ehemaligen Schulräume zu einem Kin-
dergarten und den damit einhergehenden 
Brandschutzmaßnahmen umgesetzt wer-

den. Eine entsprechende Vergabe hatte der 
Gemeinderat am 20. Mai 2021 beschlossen. 
Aufgrund von Corona, Personalmangel und 
Materialproblemen wurde das Angebot für 
den Ausstieg aus dem Obergeschoss der 
Schule auf die Feuertreppe durch die Fens-
terbaufirma trotz mehrfacher Anfragen sei-
tens der Verwaltung nicht ausgeführt. Die 
Verwaltung hat den Auftrag an die Firma 
für diesen Ausführungsteil nunmehr gekün-
digt, damit neue Angebote eingeholt wer-
den konnten. 

Der Gemeinderat stimmte der Vergabe für 
Fensterbauarbeiten im Obergeschoß der 
Schule Am Heidenstein als Notausstieg auf 
die Brandschutztreppe an den günstigs-
ten Bieter Fensterbau Engler zum Ange-
botspreis von 16.827,79 Euro (brutto) zu. 
  
TOP: Vergabe Umrüstung der Straßenbe-
leuchtung auf LED 
Der Gemeinderat stimmte der Vergabe für die 
Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED 
an den günstigsten Bieter ED Netze zum An-
gebotspreis von 164.391,01 Euro (brutto) zu. 
  
TOP: Bauantrag Nutzungsänderung 
Gaststätte zu Bistro und Spielothek in 
Schwörstadt, Hauptstraße 44, Gemar-
kung: Schwörstadt, Lgb. Nr. 2006 
Der Gemeinderat beschloss der geplanten 
Nutzungsänderung zu einem Bistro und Spie-
lothek auf dem Flst. Nr.2006 zuzustimmen. 
  
TOP: Befreiung / Ausnahme für Stützmau-
er setzen um den Gartenbereich zu be-
gradigen und zu stützen in Schwörstadt, 
Auf Zohlen 1, Gemarkung: Dossenbach, 
Lgb. Nr. 3108 
Der Gemeinderat stimmte der Befreiung 
vom Bebauungsplan „Zohlen“ für die Stütz-
mauer auf dem Flst. Nr.3108 zu. 
  
TOP: Befreiung / Ausnahme Errichtung 
eines Doppelcarportes in Schwörstadt, 
Breslauer Straße 6, Gemarkung: 
Schwörstadt, Flst. Nr. 3369 
Der Gemeinderat stimmte der Befreiung / 
Ausnahme für den geplanten Doppelcar-
port auf dem Flurstück Nr.3369, Breslauer 
Straße 6 in Schwörstadt zu. 
  
TOP: Bauantrag Neubau Balkon Freisitz in 
Schwörstadt, Flst-Nr. 2039, Hauptstr. 62, 
Gemarkung: Schwörstadt 
Der Gemeinderat lehnte den Bauantrag 
Neubau Balkon / Freisitz, Flurstück Nr. 2039, 
Hauptstr. 62, Gemarkung Schwörstadt ab. 
  
TOP:  Beschluss über die Annahme und 
Verwendung von Spendengeldern 
Der Gemeinderat beschloss, die in der Tisch-
vorlage aufgeführten Spenden für die im 
Einzelnen genannten jeweiligen Zwecke an-
zunehmen, und dankte den Spendern. 
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Ortschaftsrat Aktuell 
– Bericht über die Sitzung 

vom 13.09.2023 
TOP: Beratung über Haushaltsmittel 2024 
(Mittelanmeldungen) 
In Rücksprache mit den Ortschaftsräten hat 
Ortsvorsteher Matthias Kipf einen Vorschlag 
für die Mittelanmeldungen 2024 erarbeitet, 
der in der Ortschaftsratssitzung beraten 
wurde. Der Vorschlag umfasst die folgenden 
Punkte: 
  
1)   Verfügungsmittel für den Ortsvorste-

her in Höhe von 400 Euro für nicht vor-
hersehbare Maßnahmen 

2)   Mittel in Höhe von 400 Euro für einen 
Bürgerempfang im neuen Jahr 

3)   Mittel für die Sanierung Ortsverbin-
dungsstraße Richtung Hollwanger Höfe 

4)   Mittel für die Sanierung von Straßen-
schaden in der Talstraße bei Mühli und 
für die Anpassung des Kanalschachts 
bei der Moosstraße 3 

5)   Mittel für Schilder mit Blinklicht bei der 
Ortsdurchfahrt (mittlere Straße) sowie 
zum Anlegen von Querungshilfe in der 
Wehrer Straße 

6)   Mittel für ein Schild „Geschwindigkeits-
reduzierung auf 70 km/h“ von Nord-
schwaben kommend vor der letzten 
Kurve ins Dorf 

7)   Mittel für die Erneuerung der vorhan-
denen Straßenmarkierung „30er Zone“ 
und das Anlegen zusätzlicher Straßen-
markierungen „30er Zone“ 

8)   Mittel für die Realisierung der Lö-
schwasserversorgung 

9)   Mittel in Höhe von 20.000 Euro für den 
Unterhaltung von Rad-, Feld- und Wirt-
schaftswegen 

10)   Mittel in Höhe von 5.000 Euro für die 
Brunnensanierung 

11)   Mittel in Höhe von 5.000 Euro für 
Grünschnitt-/Baumpflegearbeiten 

12)   Mittel für den Erhalt der Merklin-Orgel 

13)   Mittel in Höhe von 200 Euro für zwei 
zusätzliche Hundekotbehälter samt 
Kotbeutelspender 

14)   Mittel in Höhe von 5.000 Euro für die 
Neugestaltung des Bereichs um das 
Urnenrasenfeld auf dem Friedhof und 
weitere Mittel für die Einrichtung einer 
neuen Wasserzapfstelle 

15)   Mittel in Höhe von 3.700 Euro für Ver-
putzarbeiten des Küchenanbaus der 
Sommerfesthalle 

Für verschiedene Punkte müssen noch An-
gebote eingeholt werden, um die Höhe der 
benötigten Mittel festzulegen. 

Der Ortschaftsrat beschloss die Mittelan-
meldungen 2024 gemäß dem Vorschlag des 
Ortsvorstehers bei der Gemeindeverwal-
tung Schwörstadt anzumelden. 

Parksituation im Bereich der 
Antoniuskapelle – Römerstra-
ße, Schwörstadt 
Es gibt immer wieder Beschwerden, dass 
aufgrund von parkenden Fahrzeugen im 
Bereich Römerstraße 6 – Römerstraße 9 die 
nötige Restfahrbahnbreite von 3,05 m nicht 
eingehalten wird. Hierdurch ist die Durch-
fahrt von Rettungsfahrzeugen gefährdet. 

Wir weisen darauf hin, dass es ein gesetzli-
ches Parkverbot gibt, sofern die Restfahr-
bahnbreite von 3,05 m nicht gegeben ist. 

Bitte denken Sie daran, dass die Durchfahrt 
für Rettungsfahrzeuge immer gewährleis-
test sein muss und zwar so, dass Rettungs-
fahrzeuge ungehindert durchkommen. 
Selbst Sekunden sind beim Rettungseinsatz 
von Bedeutung – schlimmstenfalls geht es 
um Leben und Tod. 

Sofern Handwerker auf Ihrem Grundstück 
tätig sind, weisen Sie bitte auch die Hand-
werker darauf hin, dass sie nur so parken, 
dass die notwendige Restfahrbahnbreite 
gegeben ist. 

Denken Sie auch an den Rückschnitt von 
Hecken und Sträuchern, die in den Straßen-
raum hereinragen und die Durchfahrt für 
Rettungsfahrzeuge behindern. 

Wir bitten um Beachtung und bedanken uns 
für Ihre Unterstützung. 

Ihre Gemeindeverwaltung 

Landratsamt Lörrach 
-untere Flurbereinigungsbehörde- 

Buchbrunnenweg 18 
79713 Bad Säckingen 

Öffentliche Bekanntmachung 
des Landratsamtes Lörrach 
– untere Flurbereinigungsbehörde 
  
Flurbereinigung 
Rheinfelden-Minseln/Karsau (A 98) 
Vorläufige Besitzeinweisung 
vom 11.09.2023 
  
1.  Das Landratsamt Lörrach -untere Flur-

bereinigungsbehörde- ordnet hiermit 
für das gesamte Flurbereinigungsge-
biet der Flurbereinigung Rheinfel-
den-Minseln/Karsau (A 98) die vor-
läufige Besitzeinweisung an. 

  Hierzu ergehen Überleitungsbestim-
mungen. Darin werden insbesondere 
der tatsächliche Übergang des Besitzes 
und die Nutzung der neuen Flurstücke 
geregelt. 

1.1  Als Zeitpunkt der vorläufigen Besit-
zeinweisung wird der 31. Oktober 
2023 festgesetzt. Er gilt auch als Stich-
tag für die Gleichwertigkeit der Grund-
stücke. 

1.2  Die sofortige Vollziehung der vorläu-
figen Besitzeinweisung wird im über-
wiegenden Interesse der Teilnehmer 
angeordnet. 

2. Hinweise  
2.1  Die neue Feldeinteilung ist in Karten 

und Nachweisen enthalten. Diese so-
wie die Überleitungsbestimmungen 
liegen vom ersten Tag dieser Bekannt-
machung an einen Monat lang im 
Rathaus in Rheinfelden, Stadtverwal-
tung Rheinfelden, Kirchplatz 2, 79618 
Rheinfelden (Baden), Stadtbauamt, 
im Flur des 5. Obergeschosses, neben 
dem Büro Zimmer Nr. 504 und in den 
Ortsverwaltungen Minseln und Karsau 
während den dort üblichen Öffnungs-
zeiten zur Einsichtnahme für die Betei-
ligten aus. 

  Auf Antrag wird die neue Feldeintei-
lung an Ort und Stelle erläutert. 

  Ein Beauftragter des Landratsamts Lör-
rach -untere Flurbereinigungsbehör-
de- wird am Dienstag, 10. Oktober 
2023, von 08:00 Uhr bis 15:30 Uhr in 
der Ortsverwaltung Minseln und am 
Donnerstag, 12. Oktober 2023, von 
08:00 bis 15:30 Uhr in der Ortsverwal-
tung Karsau anwesend sein, um Aus-
künfte zu erteilen. 

  
  Zusätzlich kann diese Anordnung 

mit Überleitungsbestimmungen und 
Karten auf der Internetseite des Lan-
desamts für Geoinformation und Lan-
dentwicklung im o. g. Verfahren (www.
lgl-bw.de/3235) eingesehen werden. 

  
2.2  Anträge auf Regelung des Nieß-

brauchs und der Pachtverhältnisse 
müssen innerhalb von 3 Monaten 
nach Erlass dieser vorläufigen Besit-
zeinweisung beim Landratsamt Lör-
rach, Palmstraße 3 in 79539 Lörrach , 
(Hinweis: Anschrift der Gemeinsamen 
Dienststelle Flurneuordnung der Land-
ratsämter Lörrach und Waldshut, Buch-
brunnenweg 18, 79713 Bad Säckingen) 
gestellt werden. Später eingehende 
Anträge können nicht mehr berück-
sichtigt werden. 

2.3  Die Beteiligten können zwar bis zur 
Bekanntmachung der rechtlichen Aus-
führung des Flurbereinigungsplans 
nach § 61 oder § 63 FlurbG noch über 
die alten (eingebrachten) Grundstü-
cke grundbuchmäßig verfügen; an 
die Stelle der alten Grundstücke treten 
aber in rechtlicher Hinsicht demnächst 
die neuen Grundstücke. Es sollte des-
halb von grundbuchmäßigen Ände-
rungen abgesehen werden. Wenn 
trotzdem über ein Grundstück verfügt 
werden muss, sollte vorher das Land-
ratsamt -untere Flurbereinigungsbe-
hörde- über die beabsichtigte Recht-
sänderung unterrichtet werden. 

2.4  Widersprüche gegen den Inhalt des 
Flurbereinigungsplans, besonders ge-
gen die Zuteilung der neuen Grund-
stücke (Landabfindung), können die 
Beteiligten erst später in dem Anhö-
rungstermin über die Bekanntgabe 
des Flurbereinigungsplans vorbringen. 
Zu diesem Termin wird jeder Teilneh-
mer besonders eingeladen. 
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3. Begründung  
3.1  Die Voraussetzungen des § 65 Abs. 1 

des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) 
in der Fassung vom 16.03.1976 (BGBl. I 
S.546) liegen vor. 

  Die Grenzen der neuen Grundstücke 
sind in die Örtlichkeit übertragen, die 
endgültigen Nachweise für Fläche und 
Wert der neuen Grundstücke liegen 
vor, das Verhältnis der Abfindung zu 
dem von jedem Beteiligten Einge-
brachten steht fest. 

  Die Anordnung der vorläufigen Be-
sitzeinweisung zu dem festgesetzten 
Zeitpunkt ist notwendig, um die neu-
en Grundstücke noch in diesem Herbst 
in Besitz, Verwaltung und Nutzung der 
Empfänger übergeben zu können und 
dadurch die ordnungsgemäße Bestel-

lung der Abfindungsgrundstücke zu 
ermöglichen. 

3.2  Die sofortige Vollziehung musste nach 
§ 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsge-
richtsordnung (VwGO) vom 19.03.1991 
(BGBl. I S. 686) angeordnet werden, da 
durch einen längeren Aufschub der 
Besitzeinweisung für einen großen 
Teil der Beteiligten und für die Teilneh-
mergemeinschaft erhebliche Nachtei-
le entstehen würden. Durch den Bau 
von Wegen und Wassergräben sind 
viele der eingebrachten Grundstücke 
unwirtschaftlich durchschnitten und 
andere ganz oder teilweise durch die 
Baumaßnahmen in Anspruch genom-
men worden. Jede Verzögerung wür-
de einen Zeitverlust von mindestens 
einem Jahr bedeuten, da der Besit-

zübergang wirtschaftlich sinnvoll nur 
im Herbst stattfinden kann. Die Anord-
nung der sofortigen Vollziehung liegt 
daher im überwiegenden Interesse der 
Teilnehmer. 

  
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Anordnung kann innerhalb ei-
nes Monats Widerspruch beim Landratsamt 
Lörrach, Sitz: Palmstraße 3 in 79539 Lörrach 
eingelegt werden. 

(Hinweis: Anschrift der Gemeinsame Dienst-
stelle Flurneuordnung der Landratsämter 
Lörrach und Waldshut, Buchbrunnenweg 18 
in 79713 Bad Säckingen oder jede andere 
Stelle des Landratsamts Lörrach) 

gez. Behringer DS 
Vermessungsdirektorin 

Die Gemeinde Schwörstadt sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt für den 
Kindergarten Dossenbach zur Krankheitsvertretung eine/n

Erzieher/in m/w/d,
mit einem Beschäftigungsumfang von 70% vorläufig be-

fristet bis 31.01.2024

Unser 2-gruppiger Kindergarten in Dossenbach befindet in at-
traktiver Lage auf einem Hang mit Aussicht in Dossenbach in 
unmittelbarer Nähe zu Feld und Wald.

Konzeptionell ist dem Team insbesondere ein soziales Mitein-
ander, Bewegung, die Förderung der Selbständigkeit und Spra-
che sowie das Sammeln von Erfahrungen in der Natur wichtig.

Die Betreuungsform umfasst eine Kindergartengruppe von 3 
bis 6 Jahren und eine Krippengruppe für Kinder von 1 bis 3 Jah-
ren. Die Betreuung erfolgt für beide Gruppen in der Halbtags-
betreuung von 07:30 Uhr bis 13:00 Uhr täglich.

Sie verfügen über:
• Ausbildung zum/r staatlich anerkannten Erzieherin, oder 

eine gleichwertige Ausbildung erwünscht, alternativ sind 
Sie Tagesmutter oder verfügen über gute Erfahrungen im 
Umgang mit Kindern.

• Selbständige, verantwortungsvolle und zuverlässige Ar-
beitsweise

• Gute Umgangsformen

Wir bieten:
• Ein tolles und hilfsbereites Team, das Sie herzlich aufneh-

men wird
• Einen interessanten und vielfältigen Arbeitsplatz
• Eine tarifgerechte Bezahlung nach TVÖD SuE sowie die 

üblichen tariflichen Leistungen wie z.B. betriebliche Al-
tersvorsorge

• Weitgehend eigenverantwortliche Tätigkeit.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Kindergartenleiterin, 
Frau Martina Benedek unter der Telefonnummer 07762-4519 
oder Frau Jacqueline Dumont, Fachbereichsleiterin Finanzen & 
Personal, unter Tel. 07762/5220-22 gerne zur Verfügung.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte bis spätestens 08.10.2023 an 
die Gemeinde Schwörstadt, Fachbereich Finanzen & Personal, 
Hauptstraße 107, 79739 Schwörstadt oder per Mail an: 
Personalamt@schwoerstadt.de.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Die Gemeinde Schwörstadt sucht zum 
nächstmöglichen Termin (sofort), eine/n

Sachbearbeiter/in für das 
Bauwesen in Vollzeit 

(50 %) m/w/d
unbefristet.

Zum Aufgabengebiet gehören die Betreuung von Bauprojek-
ten, die Bearbeitung von Nutzungs- und Leitungsrechten, die 
Vorbereitung von Erschließungsverträgen, die Betreuung von 
Bauleitplanungen und Bauordnungen, die Betreuung des Öko-
kontos und des Gutachterausschusses. Weiter zählen zu den 
Aufgaben das Führen und Verwalten des Baulastenbuches, die 
Annahme und Prüfung von Bauanträgen und Bauvoranfragen 
in Zusammenarbeit mit der Baurechtsbehörde, Erteilung von 
Leitungsauskünften, die Annahme von Wasser- und Abwasse-
ranträgen und Weitergabe an die zuständigen Stellen.

Die Zuweisung oder Änderung der Aufgaben bleibt vorbehalten.

Sie verfügen über:
• Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte/n oder eine 

gleichwertige Ausbildung oder entsprechende Berufser-
fahrung erwünscht

• Zwingend erforderlich ist Erfahrung mit der Verwaltungs-
arbeit im öffentlichen Dienst

• Kenntnisse im Bereich Bauwesen erwünscht.
• Bereitschaft sich in neue Aufgabenfelder einzufinden.
• Kenntnisse der Vergabevorschriften erwünscht.
• EDV-Kenntnisse (Office-Anwendungen) erforderlich
• Selbständige, verantwortungsvolle und zuverlässige Ar-

beitsweise

Wir bieten:
• Einen interessanten und vielseitigen Arbeitsplatz mit Ge-

staltungsspielraum
• Die Stelle wird nach TVÖD bezahlt
• Flexible Arbeitszeiten
• Ein gutes Arbeitsklima in einem motivierten Team

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Frau Dumont, Fachbereichs-
leiterin Finanzen & Personal, unter Tel. 07762/5220-22 gerne zur 
Verfügung.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte bis spätestens 15.10.2023 an 
die Gemeinde Schwörstadt, Fachbereich Finanzen & Personal, 
Hauptstraße 107, 79739 Schwörstadt oder per Mail an: 
personalamt@schwoerstadt.de.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
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Die Gemeinde Schwörstadt vergibt 
zum 01.09.2024 einen Platz für das

Einführungspraktikum für 
den Studiengang 

Public Management 
(Bachelor of Arts)

bei der Gemeindeverwaltung Schwörstadt.
Es wartet eine vielseitige und interessante praktische Ausbil-
dung im Wechsel mit einem Studium an einer Hochschule für 
öffentliche Verwaltung auf Sie.

Voraussetzungen für die Bewerbung:
• Abitur oder Fachhochschulreife
• Zulassung der Hochschule Kehl / Ludwigsburg zum Stu-

diengang
• deutsche Staatsangehörigkeit oder die eines der anderen 

Mitgliedstaaten der EU oder eines anderen Vertragsstaates 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum

• Interesse an Verwaltungsabläufen und am Umgang mit 
Rechtsvorschriften

• Kommunikations- und Teamfähigkeit

Wie bewirbt man sich? Voraussetzung für einen Ausbildungs-
platz im Einführungspraktikum bei der Gemeinde Schwörstadt 
ist die Bewerbung um die Zulassung bei einer der beiden Hoch-
schulen für öffentliche Verwaltung in Baden-Württemberg. Den 
Zulassungsantrag zum Studium findet man unter www.hs-kehl.de.

Nach erfolgreichem Absolvieren des Eignungstests hat man bis 
zum 01.10.2023 die Möglichkeit, die Gemeinde Schwörstadt als 
Wunschwahlkommune auszuwählen und die Bewerbungsun-
terlagen hochzuladen. 

Eine vollständige Bewerbung beinhaltet:
• Anschreiben
• Lebenslauf
• aktuelles Zeugnis
• Zeugnisse aller Schul- und Berufsabschlüsse
• Bescheinigungen (z.B. Praktika, Studium, ehrenamtliche 

Tätigkeiten)

Die Eingangsbestätigung auf Ihre Bewerbung erfolgt per E-Mail. 
Bitte prüfen Sie daher auch regelmäßig das Spam Postfach, um 
nichts zu verpassen. Weitere Informationen erhalten Sie bei der 
Fachbereichsleitung Finanzen & Personal, Frau Dumont, unter 
Tel. 07762/5220-22 oder per Mail an: 
personalamt@schwoerstadt.de  

Die Gemeinde Schwörstadt sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Verwaltungsfachangestellte/n
 in Vollzeit m/w/d

Aufgabengebiet ist vor allem die Geschäftsstelle Gemeinderat 
inklusive der Protokollführung der Gemeinderats- und Ort-
schaftsratssitzungen. Weiter gehören zu den Aufgaben die 
Sekretariatsarbeiten für die Bürgermeisterin, die Zentrale mit 
E-Mail und Telefon sowie Posteingang und -ausgang, allgemei-
ner Schriftverkehr, Abwicklung von Schadensfällen, Versiche-
rungen, Betreuung der Homepage, des Mitteilungsblattes und 
Presseinformationen. Die Zuweisung weiterer Aufgaben bleibt 
vorbehalten.

Sie verfügen über:
• Ausbildung zum/r Verwaltungsfachangestellten oder eine 

gleichwertige Ausbildung
• EDV-Kenntnisse (Office-Anwendungen)
• Kenntnisse im Bereich Geschäftsstelle Gemeinderat und/

oder Erstellung von Gemeinderatsprotokollen (erforderlich)
• Selbständige, verantwortungsvolle und zuverlässige Ar-

beitsweise
• Bereitschaft zur Arbeit in den Abendstunden für die Ge-

meinderats- und Ortschaftratssitzungen
• Sehr gute Rechtschreibkenntnisse
• Gute Umgangsformen

Wir bieten:
• Einen interessanten und vielseitigen Arbeitsplatz
• Eine befristete Beschäftigung mit Bezahlung nach TVöD. 

Die Stelle wird aktuell bewertet, sie liegt aktuell bei EG 8.
• Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zur Arbeit eines 

Teils der Arbeit im Homeoffice

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Frau Dumont, Fachbereichs-
leiterin Finanzen & Personal, unter Tel. 07762/5220-22 gerne zur 
Verfügung.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte bis 15.10.2023 an per Mail an: 
personalamt@schwoerstadt.de oder per Post an die Gemeinde 
Schwörstadt, Fachbereich Finanzen & Personal, Hauptstraße 
107, 79739 Schwörstadt.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

SVLFG weist auf Präventionskurse für Seniorinnen und Senioren hin
Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau (SVLFG) als Land-
wirtschaftliche Krankenkasse (LKK) bezu-
schusst Präventionskurse der Zentralen 
Prüfstelle Prävention (ZPP). Die ZPP bietet 
Kurse für verschiedene Altersgruppen an, 
insbesondere auch für Seniorinnen und 
Senioren. Darauf weist die SVLFG anlässlich 
des Tags der älteren Menschen am 1. Okto-
ber hin.

Kurse, die von der ZPP zertifiziert wurden, 
bezuschusst die LKK in Höhe von mindes-
tens 80 Prozent der Kosten. Die Datenbank 
der ZPP hält unter anderem Präventionskur-
se für ältere Menschen und deren Bedürfnis-
se bereit. Alle Kurse, die darin geführt wer-
den, sind qualitätsgeprüft und werden von 
qualifizierten Fachleuten geleitet. Gefördert 
werden maximal zwei Kurse pro Kalender-

jahr. Es werden Kurse im Bereich Bewegung, 
Ernährung, Stressreduktion und Sucht ange-
boten. Mehr Informationen hierzu bietet die
SVLFG auf ihrer Internetseite 
www.svlfg.de/gesundheitskurse-finden. 

Am Tag der älteren Menschen sollen die 
Leistungen von Seniorinnen und Senioren 
gewürdigt werden. Es sollen die Belange 
der älteren Menschen in den Vordergrund 
gerückt und auf ihre Situation in der Gesell-
schaft aufmerksam gemacht werden.

SVLFG
sicher & gesund aus einer Hand
Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau – kurz SVLFG – ist 
der Verbundträger der Landwirtschaftli-
chen Berufsgenossenschaft, Alters-, Kran-
ken- und Pflegekasse. Die SVLFG erbringt 

übergreifend Leistungen sicher und gesund 
aus einer Hand und ist der einzige Sozial-
versicherungsträger für Selbständige und 
ihre mitarbeitenden Familienangehörigen 
in der landwirtschaftlichen Sozialversiche-
rung. Mit den Kenntnissen über die beson-
deren Bedürfnisse der Versicherten und 
deren Betriebe trägt die SVLFG als Partner 
im ländlichen Raum zur größtmöglichen Ar-
beitssicherheit bei und unterstützt bei einer 
gesundheitsfördernden Lebensweise. Dabei 
gehören Leistungen wie die Betriebs- und 
Haushaltshilfe und speziell auf die Grüne 
Branche zugeschnittene Gesundheitsan-
gebote zum herausragenden Portfolio. Die 
SVLFG zeichnet sich durch wirkungsvolle, 
versicherungszweigübergreifende Präven-
tionsarbeit aus. Durch die berufsständische 
Selbstverwaltung ist die direkte Mitwirkung 
der Versicherten sichergestellt
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Die Gemeinde Schwörstadt sucht zum 
01.09.2023 oder nach Vereinbarung eine/n

Mitarbeiter/in Teilzeit 
(ca. 12 %) m/w/d

für die Kernzeitbetreuung 
(geringfügig Beschäftigte)

Aufgabengebiet ist die Betreuung der Schulkinder zu den Kern-
zeiten der Schule, diese sind an Schultagen von 07:30 Uhr bis 
08:35 Uhr sowie von 12:15 Uhr bis 13:30 Uhr, frühmorgens je-
weils im Wechsel mit zwei Kolleginnen, mittags gemeinsam mit 
einer Kollegin.

Sie verfügen über:
• Freude an der Arbeit mit Kindern
• Kreativität und Geduld
• Resilienz und Empathie mit Durchsetzungsvermögen
• Gute Kenntnisse der deutschen Sprache
• Selbständige, verantwortungsvolle und zuverlässige Ar-

beitsweise
• Bereitschaft zur Mehrarbeit in Vertretungsfällen nach Ab-

sprache

Wir bieten:
• Einen interessanten und vielseitigen Arbeitsplatz
• Eine unbefristete Beschäftigung mit Bezahlung nach TVöD 

EG 02
• Ein gutes Arbeitsklima in einem motivierten Team
• Urlaub wie Schulferien
• Weiterbildung zur Qualifizierung

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Frau Jacqueline Du-
mont, Fachbereichsleiterin Finanzen & Personal, unter Tel. 
07762/5220-22 gerne zur Verfügung.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte bis spätestens 22.09.2023 an 
die Gemeinde Schwörstadt, Fachbereich Finanzen & Personal, 
Hauptstraße 107, 79739 Schwörstadt oder per Mail an: 
Personalamt@schwoerstadt.de.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Die Gemeinde Schwörstadt vergibt zum 
01.09.2024 einen Ausbildungsplatz für die

Ausbildung zur/zum 
Verwaltungsfachangestellten

 (m/w/d)
bei der Gemeindeverwaltung Schwörstadt.
Wir suchen eine Auszubildende/ einen Auszubildenden, die/
der

• verantwortungsbewusst und zuverlässig ist,
• Durchhaltevermögen besitzt,
• ein hohes Maß an Lern- und Leistungsbereitschaft zeigt,
• Freude an der Arbeit und am Umgang mit Menschen hat.

Wir bieten:
• Ein breites Aufgabenspektrum von dienstleistungsorien-

tierten Verwaltungs-aufgaben
• Eine Ausbildungsdauer von 2,5 bis 3 Jahren mit Berufs-

schulunterricht bei der Kaufmännischen Berufsschule in 
Lörrach in Blockform

• Persönliche Betreuung durch Ausbilderinnen
• Moderne Ausbildungsstätte und ein motiviertes Team von 

10 Mitarbeitern
• Ausbildungsvergütung nach dem TVAöD
• Betriebliche Altersvorsorge

Voraussetzungen für die Ausbildung zur/zum Verwaltungsfach-
angestellten sind der Realschulabschluss, die Fachhochschul-
reife oder ein gleichwertiger Bildungsstand.

Wenn Sie Interesse an diesem Ausbildungsplatz haben, bewer-
ben Sie sich bitte bis zum 15.03.2024 schriftlich, gerne per Mail, 
mit den üblichen Unterlagen bei der Gemeinde Schwörstadt: 
personalamt@schwoerstadt.de oder postalisch an: Gemeinde 
Schwörstadt, Personalamt, Hauptstr. 107, 79739 Schwörstadt.

Weitere Informationen erhalten Sie bei der Fachbereichsleitung 
Finanzen und Personal, Frau Dumont, unter Tel. 07762/5220-22. 

Wählen und gewählt werden ab 16 Jahren
Das Bündnis „Junge Kommunalwahl ‘24“ 
will junge Wählerinnen und Wähler mit 
vielfältigen Angeboten und Aktivitäten 
mobilisieren
Junge Wählerinnen und Wähler für ihr de-
mokratisches Recht auf Teilhabe zu gewin-
nen – mit diesem gemeinsamen Ziel haben 
sich 14 Organisationen in Baden-Württem-
berg zum Bündnis „Junge Kommunalwahl 
‘24“ zusammengeschlossen.

Das Netzwerk möchte dazu beitragen, dass 
sich möglichst viele junge Wählerinnen und 
Wähler ab 16 Jahren an den Kommunalwah-
len am 9. Juni 2024 beteiligen. Mit gezielten 
Angeboten und Aktivitäten wollen die Mit-
glieder, die dem Bündnis bisher beigetreten 
sind, die Zeit bis zum Wahltermin nutzen, 
um junge Menschen über Möglichkeiten der 
Mitgestaltung im unmittelbaren Umfeld so-
wie über ihr aktives und passives Wahlrecht 
bei den Kommunalwahlen zu informieren.

Erstmals können im Juni 2024 auch Minder-
jährige ab 16 Jahren als Kandidatinnen und 
Kandidaten für Gemeinderäte, Ortschafts-
räte und Kreistage sowie für die Verbands-
versammlung der Region Stuttgart antre-

ten. Stimmberechtigt sind junge Menschen, 
die ihr 16. Lebensjahr vollendet haben, bei 
Kommunalwahlen im Land bereits seit 2014.

„Noch nie gab es so viele Möglichkeiten für 
junge Menschen, sich zu beteiligen und vor 
Ort politisch etwas zu bewegen. Das Bünd-
nis will ihnen helfen, sie zu nutzen“, so Sibyl-
le Thelen, Direktorin der Landeszentrale für 
politische Bildung Baden-Württemberg.

„Wir möchten möglichst alle wahlberech-
tigten jungen Menschen dafür begeistern, 
ihr Wahlrecht wahrzunehmen und so ihre 
Kommune und ihren Lebensraum aktiv mit 
zu gestalten“, ergänzt Karoline Gollmer von 
der Servicestelle Kinder- und Jugendbeteili-
gung Baden-Württemberg.

Entscheidungen auf kommunaler Ebene ha-
ben unmittelbare Auswirkungen auf den All-
tag der Menschen vor Ort: in der Gemeinde, 
der Stadt oder im Landkreis. Für junge Men-
schen sind das vor allem Entscheidungen, 
die die Freizeitgestaltung betreffen: Wie se-
hen Treffpunkte im öffentlichen Raum aus? 
Wie gut sind Einrichtungen der Jugendar-
beit, Jugendsozialarbeit, der Jugendverbän-
de und weitere Angebote für junge Men-

schen vor Ort ausgestattet? Umso wichtiger 
also, dass auch junge Stimmberechtigte im 
Juni 2024 ihr Wahlrecht nutzen.

Für junge Menschen haben die Bündnismit-
glieder im ganzen Land unterschiedliche 
Angebote rund um die Kommunalwahlen 
entwickelt. Dazu gehören:

1.   Aktionstage und Workshops in außer-
schulischen Settings, bei denen junge 
Menschen unkompliziert die Grund-
lagen von Kommunalpolitik und die 
Instrumente der Kommunalwahlen 
kennenlernen, plant die Servicestelle 
Kinder- und Jugendbeteiligung. Au-
ßerdem ist ein enger Austausch mit 
Gemeinden vorgesehen, die auf Kandi-
datinnen- und Kandidaten-Suche sind. 
Mehr Infos finden sich in Kürze unter 

 www.kinder-jugendbeteiligung-bw.de.

2.   Die Landeszentrale für politische Bil-
dung Baden-Württemberg bietet kos-
tenlose Aktionstage, Planspiele, Be-
gegnungsformate sowie Workshops 
zum 1 x 1 der Kommunalwahlen an. 
Die Angebote der LpB-Außenstellen 
in den vier Regierungsbezirken richten 
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Älter wird jeder 
- aber wie und wo? 
Schwörstadt und Rheinfelden laden zur 
Beteiligungswerkstatt ein! 
  
Gestalten Sie mit und bringen Sie Ihre 
Ideen, Ihre Fragen ein bei unseren Be-
teiligungswerkstätten in Rheinfelden 
am 22.09.2023 und in Schwörstadt am 
28.09.2023 
  
Anmeldungen für die Veranstaltung in 
Schwörstadt sind weiter möglich 
  
Das Thema Älterwerden begegnet uns 
überall: in der eigenen Familie, in der 
Nachbarschaft, im eigenen Leben! Viel-
leicht haben Sie sich ja auch schon ein-
mal Gedanken gemacht, wie Sie im Alter 
leben möchten. Und genau diese Vorstel-
lungen und Ideen interessieren uns. 
  
Mit der Postkartenaktion haben wir schon 
abgefragt, was Sie sich für ein langes Leben 
im Alter wünschen. Mittlerweile konnten die 
Rückmeldungen ausgewertet werden. 
  
Im nächsten Schritt möchten wir mit Ihnen 
direkt ins Gespräch kommen. 

Wir laden Sie herzlich ein zu unseren Beteili-
gungswerkstätten 

•	 am Freitag., 22. September 2023, 
15:00-18:00 Uhr im Jugendhaus Rhein-
felden (Baden)

•	 am Donnerstag, 28. September 2023, 
15:00-18:00 Uhr in der Turn- und Fest-
halle Schwörstadt

Haben wir in Rheinfelden (Baden) und in 
Schwörstadt alle notwenigen Unterstüt-
zungsmöglichkeiten und Hilfesysteme? 
  
Zum Beispiel:
•	 Mir fällt das Kochen schwer, wer könnte 

mir hier helfen?
•	 Ich kann nicht mehr selbst einkaufen, gibt 

es hier Unterstützung?
•	 Ich bin alleine zu Hause, was ist, wenn mir 

was passiert?
•	 Ich kann nicht mehr alleine mein Rezept 

in der Apotheke abgeben und meine Me-
dikamente holen.

•	 Ich kann nicht mehr auf die Bank, um mei-
ne Kontoauszüge zu holen.

•	 Ich kann mich zuhause nicht mehr alleine 
versorgen

 
Welche Lösungen gibt es hier? Erste Ant-
worten gibt es an diesen Nachmittagen. 

sich insbesondere an Schulen: www.
lpb-bw.de/politische-tage. Auf der 
Homepage informiert die LpB umfas-
send über die Kommunalwahlen und 
über Angebote zum Thema: 

 www.kommunalwahl-bw.de.

3.   Workshops für Erstwählerinnen und 
Erstwähler für die kommenden Kom-
munalwahlen bietet das Gemeinde-
netzwerk Bürgerschaftliches Engage-
ment an. Neben diesen Angeboten sind 
unter www.erste-wahl-bw.de auch For-
mate für Erwachsene zu finden.

Informationen zu den Angeboten finden 
sich in Kürze auch auf der Homepage des 
Bündnisses: 
https://jungekommunalwahl24.de.

Die Kommunalwahlen in Baden-
Württemberg am 9. Juni 2024
Gewählt werden:
• Gemeinderäte in 1.101 Städten und Ge-

meinden,
• Ortschaftsräte in 410 Gemeinden mit 

Ortschaftsverfassung sowie
• Kreistage in 35 Landkreisen;
• in der Region Stuttgart zudem die Regi-

onalversammlung des Verbandes Regi-
on Stuttgart.

Das Kommunalwahlrecht ermöglicht eine 
gezielte, listenunabhängige Auswahl von 
Personen und gewährt damit einen weitrei-
chenden Einfluss auf die Zusammensetzung 
des Gremiums.

Mit der Änderung des Kommunalwahl-
rechts, die der baden-württembergische 
Landtag am 29. März 2023 beschlossen 
hat, wurde nicht nur das passive Wahlalter 
für Gemeinderätinnen und Gemeinderäte 
von 18 auf 16 Jahre, sondern auch das Min-
destalter für die Wählbarkeit als Bürgermeis-
terin oder Bürgermeister von 25 auf 18 Jahre 
abgesenkt.

Über das Bündnis
Das Bündnis „Junge Kommunalwahl ’24“ ist 
eine Initiative der Servicestelle Kinder- und 
Jugendbeteiligung Baden-Württemberg 
und der Landeszentrale für politische Bil-
dung Baden-Württemberg (LpB). Es hat sich 
am 19. Juli 2023 konstituiert.

Die Bündnispartner
-  Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeit-

stätten Baden-Württemberg (AGJF)
-  Gemeindenetzwerk Bürgerschaftliches 

Engagement (Institut für Angewandte 
Sozialwissenschaften)

- Gemeindetag Baden-Württemberg
- Internationales Forum Burg Liebenzell
- Jugendstiftung Baden-Württemberg
-  Landesarbeitsgemeinschaft Jugendso-

zialarbeit (LAG JSA)
- Landesjugendring (LJR)
-  Landesvereinigung Kulturelle Jugend-

bildung (LKJ)
-  Landeszentrale für politische Bildung 

Baden-Württemberg (LpB)
- Landkreistag Baden-Württemberg

-  Liga der freien Wohlfahrtspflege in Ba-
den-Württemberg

-  Projektfachstelle Inklusion in der Kin-
der- und Jugendarbeit

-  Servicestelle Kinder- und Jugendbetei-
ligung Baden-Württemberg

- Städtetag Baden-Württemberg
- (Stand: 12. September 2023)

Das Bündnis wird unterstützt von der Ba-
den-Württembergischen Sportjugend, dem 
Dachverband der Jugendgemeinderäte, der 
Landesarbeitsgemeinschaft Mobile Jugend-
arbeit/Streetwork, der Landesarbeitsge-
meinschaft Offene Jugendbildung (LAGO) 
und dem Netzwerk Schulsozialarbeit.

Wenn Ihre Organisation dem Bündnis bei-
treten möchte, wenden Sie sich bitte an Ka-
roline Gollmer (E-Mail: 

gollmer@kinder-jugendbeteiligung-bw.de).
Weitere Informationen finden Sie hier: htt-
ps://jungekommunalwahl24.de.

Kontakt
Servicestelle Kinder- und Jugendbeteili-
gung Baden-Württemberg
Karoline Gollmer Siemensstraße 11, 
70469 Stuttgart Tel. 0711 16447-42 
gollmer@kinder-jugendbeteiligung-bw.de
https://kinder-jugendbeteiligung-bw.de
Landeszentrale für politische Bildung Ba-
den-Württemberg (LpB)
Prof. Dr. Michael Wehner Abteilungsleiter 
„Regionale Arbeit“ Leiter der Außenstelle 
Freiburg
Bertoldstr. 55, 79098 Freiburg 
Tel. 0761/20773-0 
michael.wehner@lpb.bwl.de
www.lpb-bw.de | www.lpb-freiburg.de
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Nutzen Sie die Chance, bringen Sie Ihre 
Ideen, Ihr Wissen, Ihre Fragen ein und ge-
stalten Sie mit! 
  
Was erwartet Sie: 
Die Auswertung der Postkarten-Umfragen, 
hilfreiche Anregungen und Ideen zum The-
ma Älter werden, Zeit für einen Gedanken- 
und Erfahrungsaustausch, musikalisches 
Rahmenprogramm und kleiner Imbiss. 
  
Sie haben Interesse? Anmeldungen für 
die Veranstaltung in Schwörstadt sind 
noch bis nächsten Donnerstag, 28.09., 
12.00 Uhr möglich. Gerne können Sie 
auch spontan zu den Veranstaltungen er-
scheinen. 
  
Wir freuen uns auf Sie! 
  
Information und Anmeldung:
Seniorenbüro der Stadt Rheinfelden (Baden)
Monika Bringe
Tel. 07623 95-338
m.bringe@rheinfelden-baden.de
Friedrichstr. 6
79618 Rheinfelden (Baden)
 
Die Veranstaltungen sind Teil des Projektes 
„Case-Management für ein langes Leben zu 
Hause“ und gefördert durch Quartiersimpul-
se. Das Förderprogramm Quartiersimpulse 
der Allianz für Beteiligung und des Ministe-
riums für Soziales, Gesundheit und Integrati-
on ist Teil der Landesstrategie „Quartier 2030 
- Gemeinsam. Gestalten.“ und wird finanziert 
aus den Landesmitteln, die der Landtag Ba-
den-Württemberg beschlossen hat. 

„Mobile“ Schadstoffsammlung 
in Schwörstadt 
Ein Sammeltermin für Schadstoffe 
wird in Schwörstadt am Mittwoch, 
27.September 2023, von 14:00 Uhr bis 17:00 
Uhr beim Schwimmbad-Parkplatz, Rhein-
badstraße angeboten.

Eine weitere Verlängerung der Allgemein-
verfügung ist möglich, falls Niederschläge zu 
keiner deutlichen Entspannung der Niedrig-
wassersituation führen.

Das Verbot gilt für die Wasserentnahme zum 
Zwecke der Bewässerung und Beregnung 
einschließlich der Beregnung in der Land-
wirtschaft, Forstwirtschaft und dem Garten-
bau sowie den Wasserentnahmen zur Kühl- 
und Brauchwassernutzung. Das Tränken von 
Vieh durch Oberflächenwasser sowie die 
Nutzung von Grundwasserbrunnen, wird 
nicht eingeschränkt. Auch wasserrechtliche 
Erlaubnisse mit Niedrigwasserregelung sind 
vom Verbot ausgenommen.

Der Grund für die Implementierung die-
ser Schutzmaßnahme, die unter anderem 
der Tier- und Pflanzenwelt in unseren Ge-
wässern gilt, sind die anhaltend niedrigen 
Pegelstände der Oberflächengewässer. In 
den letzten Wochen ist der Wasserstand in 
unseren Oberflächengewässern weiter ge-
sunken und liegt nun mehrere Zentimeter 
unter dem sogenannten Mittelwert nied-
rigster jährlicher Mittelstände. Die Hasel in 
Wehr wies beispielsweise am 14. September 
mit einem Pegelstand von knapp 34 Zenti-
metern einen rund 5 Zentimeter niedrigeren 
Wasserstand als im langjährigen Vergleich auf. 

Die Kleine Wiese in Tegernau wies am glei-
chen Tag mit etwa 22 Zentimetern einen 
Wasserstand auf, der rund 4 Zentimeter unter-
halb des niedrigsten Wasserstandes in einem 
durchschnittlichen Jahr lag. Durch die Allge-
meinverfügung zum Wasserentnahmeverbot 
soll verhindert werden, dass die negativen 
Umweltauswirkungen der markanten Nied-
rigwassersituation im Landkreis durch anth-
ropogene Einflüsse noch verschärft werden.

Der Niederschlag der letzten Wochen war 
zwar im langjährigen Vergleich durch-
schnittlich, hat jedoch nicht zur Entspan-
nung der Niedrigwassersituation geführt. 
Gerade die für die Sommermonate typi-
schen Starkregenereignisse sorgen nur für 
einen kurzen und starken Anstieg der Ab-
flussmengen in den Gewässern. Kurz nach 
Ende der Niederschlagsereignisse fallen die 
Fließgewässerpegel rasch wieder ab. Zudem 
wird der Regen hauptsächlich durch die 
Vegetation aufgenommen, verdunstet und 
kann somit nicht den tieferen Bodenschich-
ten sowie dem Grundwasser zugeführt wer-
den. Eine Grundwasserneubildung kann 
somit nicht stattfinden und den Gewässern 
fehlt derzeit der so wichtige Wasserzufluss 
aus dem Grundwasser.

Nur ausgiebiger, langanhaltender Nieder-
schlag in den vegetationsfreien Wintermo-
naten sowie durch die Schneeschmelze 
freiwerdendes Wasser führen zur Neubil-
dung des Grundwassers und damit zu einer 
nachhaltigen Entspannung der Wassersitua-
tion sowohl im Grundwasser als auch in den 
Oberflächengewässern des Landkreises.

Die Allgemeinverfügung ist abrufbar unter: 
www.loerrach-landkreis.de/bekanntma-
chungen.

Stadtradeln im Landkreis 
Lörrach: Gewinner der 
Stempelkartenaktion ausgelost
Vertreter des Landratsamts und der Ge-
meinden überreichten Preise
Landkreis Lörrach. Für 15 Radfahrende hat 
sich die Teilnahme am Stadtradeln im Land-
kreis Lörrach besonders gelohnt: Sie haben 
nicht nur etwas fürs Klima getan, sondern 
haben auch tolle Preise bei der kreisweiten 
Stempelkarten-Aktion gewonnen.

Mindestens fünf der 15 teilnehmenden 
Gemeinden Bad Bellingen, Binzen, Efrin-
gen-Kirchen, Eimeldingen, Hausen i. W., 
Kandern, Lörrach, Malsburg-Marzell, Maul-
burg, Rheinfelden, Schliengen, Schopfheim, 
Schwörstadt, Steinen und Weil am Rhein 
mussten mit dem Fahrrad aufgesucht wer-
den, um vor Ort die Teilnahmekarte abzu-
stempeln. Der Landkreis und die Gemeinden 
wollten mit dieser Aktion mehr Menschen 
zum Mitradeln motivieren. Jede Gemeinde 
hat hierfür mindestens einen Preis gestiftet, 
darunter Gutscheine für Kulturveranstaltun-
gen, Schwimmbadbesuche, Fahrradläden 
oder Gewerbe.

Eingereicht wurden über 200 gültige 
Stempelkarten, die Auslosung erfolgte im 
Landratsamt Lörrach nach Ende der Einrei-
chungsfrist. Die Gewinner wurden schrift-
lich benachrichtigt.

Zu den Gewinnern zählen unter anderem 
Sabrina von Pidoll-Danne, Nicole Lais, Silke 
Hofmann, Michael Weiß, Michael Gräber, Su-
sanne Kiefer, Sabine Gottschalk-Renk, Sina 
Karle und Leonie Heckel. Überreicht wurden 
die Preise von Vertreterinnen und Vertreter 
des Landratsamts Lörrach und einzelner teil-
nehmender Gemeinden – darunter Maul-
burgs Bürgermeister Jürgen Multner, Schli-
engens Bürgermeister Dr. Christian Renkert 
und Weil am Rheins Erster Bürgermeister 
Rudolf Koger.

Stadtradeln im Landkreis Lörrach 2023
Vom 1. bis 21. Juli 2023 fand das Stadtradeln 
im Landkreis Lörrach statt. Mehr als 3.600 ak-
tive Radelnde sammelten in 259 Teams über 
843.000 Kilometer. Die Stempelkarten-Aktion 
war eines der begleitenden Projekte – der 
neue Teamwettbewerb Schulradeln, ein kos-
tenloser Radcheck und eine Vor-Ort-Aktion 
zur Kampagne Sicherer Schulweg setzten zu-
sätzliche Akzente zum Radfahren.

Wasserentnahmeverbot wegen 
extrem niedriger Wasserstände 
verlängert
Landratsamt Lörrach untersagt Wasse-
rentnahmen aus Oberflächengewässern 
bis einschließlich 17. Oktober auch für 
Befugte mit wasserrechtlicher Erlaubnis / 
Pegelstände aktuell extrem niedrig 
Landkreis Lörrach. Die bestehende Allge-
meinverfügung zum Wasserentnahmever-
bot aus Bächen, Flüssen und Seen wird bis 
einschließlich 17. Oktober verlängert und 
gilt ab dem 20. September sowohl für den 
Gemeingebrauch als auch für mit wasser-
rechtlicher Erlaubnis zugelassene Wasse-
rentnahmen aus oberirdischen Gewässern. 
Die Allgemeinverfügung gilt für alle Ober-
flächengewässer mit Ausnahme des Rheins 
in allen Gemeinden des Landkreises Lörrach. 
Sollte trotz Verbot Wasser illegal verwendet 
werden, können Bußgelder bis zu 10.000 
Euro verhängt werden. 

Restmülltonne 
Dienstag, 26. September 2023 
  
Gelber Sack 
Mittwoch, 27. September 2023

Abfuhrtermine
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Streuobstwiesen erhalten

Verwertung von 
Mostobst im 
Landkreis Lörrach
2023
 Apfelsaftprojekte
 Trotten für den Eigenbedarf
 Annahmestellen für Mostobst
 Ansprechpartner zu Streuobst

 ANNAHMESTELLEN FÜR MOSTOBST

 Region Rheinfelden
Birlin-Mühle in Rheinfelden-Degerfelden;
Grenzacher Str. 9 
www.birlin-muehle.de
Annahme für die Mosterei Ebner:
Montag - Freitag 9-12 Uhr und 14-18 Uhr
Samstag 9-12 Uhr (8.9.- 13.10.)
Auszahlung oder Getränkegutscheine

 Region Efringen-Kirchen
Obst- und Gemüsehof Schopferer
www.obst-gemuesehof-schopferer.de
Efringen-K.- Egringen, In der Breite 1
Annahme in Kisten/Säcken f. Mosterei Ebner:
Freitag 15-18 Uhr, Samstag 9-12 Uhr
ab 8.9. Auszahlung o. Getränkegutscheine

 Region Bad Bellingen, 
Schliengen, Müllheim
Mosterei Jacoby
www.jacoby.de
Auggen, Jacobyweg 1
Annahme: 
Montag bis Freitag 9-11 Uhr und 14-16 
Uhr, Samstag 9-11 Uhr
Auszahlung oder Getränkegutscheine

 AKTUELLE AKTIVITÄTEN IM 
LANDKREIS LÖRRACH
www.loerrach-landkreis.de/streuobst

Auf der Webseite des Landratsamtes sind 
allgemeine und aktuelle Informationen zum 
Thema Streuobst nachzulesen. 

E-Mail:
landwirtschaft@loerrach-landkreis.de

Internet:
www.loerrach-landkreis.de/streuobst

Landratsamt Lörrach 
Fachbereich Landwirtschaft & Naturschutz

 ANSPRECHPARTNER ZU STREUOBST

 Landratsamt Lörrach, FB Landwirtschaft
und Naturschutz

www.loerrach-landkreis.de/streuobst Beratung 
Obstbau: Klaus Nasilowski 07621 410-4451, 
Beratung Biotopschutz 07621 410-4182/4185 

 Landschaftserhaltungsverband Lörrach
www.lev-loerrach.de
Landschaftspflege / Förderung
Kontakt: Mareike Schläger 07621 410-4501

 Kreisobst- und Gartenbauverband Lörrach 
www.obstundgartenbau-loerrach.de Verband 
des Erwerbs-, Streu- und Gartenobstbaues
Kontakt: Max Hagin, 0162 4003148

 Rheinfelden - Interessengemeinschaft 
Dinkelberg www.gutes-vom-dinkelberg.de
Erhaltung und Förderung der Kulturlandschaft
Kontakt: 07623 96687-15

 Sozialer Arbeitskreis Lörrach - SAK 
www.sak-loerrach.de SAK-Apfelsaftprojekt so-
wie Anlage, Pflege, Ernte von Streuobstwiesen 
Kontakt: Rainer Dürr 07621 163337-0

 Trinationales Umweltzentrum www.truz.org
Grenzübergreifender Naturschutz, Bildungsar-
beit, Erhaltung von Obstwiesen am Tüllinger 
Kontakt: Mickey Wiedermann 07621 1614971

 Naturschutzbund www.nabu-loerrach.de
NABU Ortsgruppe Lörrach, Betreuung von 
eigenen Obstwiesen, Steinkauz-Projekt, 
Kontakt: Regine Ounas-Kräusel: 07621 43672

 Pomologenverein www.pomologen-verein.de
Kontakt: Corinna Hengsberger 07622 6677688
und Klaus Nasilowski 07622 6671831

 TROTTEN FÜR DEN EIGENBEDARF

 Region Efringen-Kirchen
Schütterles Mobile Safterei: Efringen,
Basler Str. (Sportplatz-Parkplatz)
20.09., 4.10., 18.10. von 9 bis 12 Uhr
Sterilisation und Bag-in-Box-Abfüllung,
Anmeldung erforderlich unter 0152 27205346
www.die-mobile-safterei.de

 Region Kandertal 
Rüttehof bei Wollbach, Rüttehof 1
Pressung Montag bis Samstag,
Sterilisation und Abfüllung in Bag-in-Box oder 
Flaschen – Leergut gegen Pfand erhältlich
Anmeldung erforderlich unter 07626 8885  
oder 0171 8364891 
www.ruettehof.de

 Region Steinen
Schütterles Mobile Safterei:
Steinen, Parkplatz am Schwimmbad,
13.09., 27.09., 11.10. und 25.10. ganztags
Sterilisation und Bag-in-Box-Abfüllung,
Anmeldung erforderlich unter 0152 27205346

 Region Rheinfelden 
Gemeindeeigene Trotte
Rheinfelden-Karsau, Karsauer Str. 82
Pressung ab Mitte September Annahme und 
Pressung auf Anfrage, Abfüllung in 
eigene Behälter, Anmeldung erforderlich: 
07623 5151 www.rheinfelden.de

 Brennerei Wiedmann-Wenk
Kelterei und Lohnbrennerei
Rheinfelden-Minseln, Zielmattstr. 11
Pressung ab 16.9. Montag bis Samstag,
Abfüllung in eigene Behälter, Behälter können 
ausgeliehen werden
Anmeldung erforderlich unter 07623 5249

 STREUOBST - APFELSAFTPROJEKTE

SAK Apfelsaft
Der Soziale Arbeitskreis Lörrach e.V.
sammelt Mostobst von Obstwiesen und lässt 
es separat in der Kelterei Jacoby pressen, 
Saftverkauf in den Hieber-Märkten.
Anmeldung erforderlich unter 07621 927913        
www.sak-loerrach.de
Obstannahme nach Absprache ab 11.9.  
im SAK-Wirtschaftshof in Lörrach-Haagen,
Am Buchenrain 11, bei größeren Mengen ist 
auch Abholung möglich

Region Schopfheim - Dinkelberg
Annahme in Wiechs, Hof Reif, Dinkelbergstr.
oberhalb des Ortes Richtung Nordschwaben-
rechts Freitag 6.10. 14:30-17:30 Uhr Anmel-
dung erforderlich unter 07621 927913

BUND Ortsverband Bad-Bellingen-
Schliengen
Die Gruppe sammelt Obst von den selbst be-
wirtschafteten Obstwiesen, Saftverkauf in der 
WG Schliengen und verschiedenen Läden 
www.bund-bad-bellingen-schliengen.de

S t r e u o b s t w i e s e n  e r h a l t e n  –  M o s t o b s t  n u t z e n

 Region Wehr

   

    

Schütterles Mobile Safterei:
Wehr, Festplatzgelände am Ludingarten
20.09., 4.10., 18.10. ab 16 Uhr
Sterilisation und Bag-in-Box-Abfüllung,
Anmeldung erforderlich unter 0152 27205346

 Region Schliengen-Müllheim
Mosterei Kammerer
Feldberg bei Müllheim, Niedermattweg 20
ab 16.9.2023 täglich ab 17 Uhr
Sterilisation und Bag-in-Box-Abfüllung,
Anmeldung erforderlich unter 07631 12885
www.markgraefler-saft.de
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Aus den Gemeinde-
ratsfraktionen

Gemeinderat – Unechte 
Teilortswahl Dossenbach 
Für den Ortsteil Dossenbach waren in der 
Vergangenheit über die unechte Teilorts-
wahl zwei Sitze im Gemeinderat garantiert. 
Diese Plätze können nur durch Kandidaten/
innen aus Dossenbach besetzt werden. Um 
diese Vertretung von Dossenbach im Ge-
samtgemeinderat auch in Zukunft sicher zu 
stellen, müssen sich genügend Bürger/innen 
aus Dossenbach zur Wahl aufstellen lassen.

Ohne, dass sich genügend Kandidat/innen 
finden, kommen die Vorteile der unechten 
Teilortswahl für Dossenbach nicht zum Tra-
gen. Die unechte Teilortswahl muss dann in 
Frage gestellt werden! 

Die Freien Wähler suchen noch dringend 
Kandidaten für die Kommunalwahl 2024, für 
den Ortsteil (Wohnbezirk) Dossenbach, aber 
auch für den Wohnbezirk Schwörstadt. 

Für Fragen zu einer möglichen Kandidatur 
und der Arbeit im Gemeinderat wenden Sie 
sich bitte an: frank.lueckfeldt@schwoerstadt.de 
  
Ihre Freie Wähler 

Samstag 23.09.2023 * Heiliger Pius von 
Pietrelcina (Pater Pio), Ordenspriester  
Kollekte: Große Caritas-Kollekte  
Ö 18:00 Uhr Eucharistiefeier 
  
Sonntag, 24.09.2023 + 25. SONNTAG IM 
JAHRESKREIS 
Kollekte: Große Caritas-Kollekte  
W 10:30 Uhr Eucharistiefeier 
  
Dienstag, 26.09.2023 * Heiliger Kosmas 
und heiliger Damian, Märtyrer  
W 15:30 Uhr  Rosenkranz im Pflege-

heim der Bürgerstiftung 
Wehr 

W 16:00 Uhr  Eucharistiefeier im Pflege-
heim der Bürgerstiftung 
Wehr 

Ö 18:00 Uhr  Eucharistiefeier - findet 
nicht statt 

  
Mittwoch, 27.09.2023 * Heiliger Vinzenz 
von Paul, Priester 
W 18:00 Uhr Eucharistiefeier 
  
Donnerstag, 28.09.2023 - Heilige Lioba, 
Äbtissin  
W 09:30 Uhr – 
 11:00 Uhr   Eucharistische Anbetung 
S 16:00 Uhr – 
 18:00 Uhr  Eucharistische Anbetung 
S 18:00 Uhr Eucharistiefeier 
  
Samstag, 30.09.2023 * Heiliger Hierony-
mus, Priester 
W 14:00 Uhr  Trauung des Brautpaares 

Kerstin Düsch und Sirko 
Wehr 

W 18:00 Uhr  Eucharistiefeier, Vor-
abendmesse zum Ernte-
dankfest mit Segnung der 
Erntegaben 

Sonntag, 01.10.2023 + 26. SONNTAG IM 
JAHRESKREIS  
S 10:30 Uhr  Eucharistiefeier zum Ern-

tedankfest mit Segnung 
der Erntegaben und 
Erwachsenentaufe von 
Somjintana Barthel 

   Gedenken an Christel 
Henle 

W 18:00 Uhr Rosenkranzandacht 
  
Mitteilungen für alle Pfarrgemeinden der 
SE: 
  

Kath. Kirchengemeinde 
Wehr/Öflingen/Schwörstadt
Öffnungszeiten Pfarrbüro Schwörstadt:
Dienstag und Donnerstag:  9.30 – 11.00 Uhr
Rheinstraße 1 Tel. 07762/8501
schwoerstadt@seelsorgeeinheit-wehr.de 
Sprechzeiten Pfarrer: nach Vereinbarung 
Sprechzeiten Gemeindeassistentin: 
Täglich, Pfarrbüro Öflingen Tel. 07761/5534731
 Mobil 0151/28112891

Telefonbrücke – Seelsorgliche 
Einrichtung der SE in Coronazeiten: 
Telefonische Sprechzeiten Tel. 07761/5534730
Mittwoch und Freitag 16.00 – 18.00 Uhr 
Bitte besuchen Sie auch unsere Homepage: 
www.seelsorgeeinheit-wehr.de

Gebetsanliegen des Heiligen Vaters für 
den Monat Oktober 2023 
Für die Weltsynode: Beten wir für die Kirche, 
dass sie auf allen Ebenen einen Lebensstil 
führe, der von Hören und Dialog geprägt ist, 
und sich vom Heiligen Geist bis an die Peri-
pherien der Welt führen lässt. 
  
Schuljahresbeginn 2023-24 
Die Seelsorgeeinheit wünscht allen Schüle-
rinnen und Schülern einen guten und ge-
segneten Start in das neue Schuljahr 2024! 
Möge der Zauber des Anfangs uns beflü-
geln. Mögen die Wege uns weiterführen. 
Mögen Geduld und Kraft mit uns sein. Mö-
gen unsere Erkenntnisse uns reich machen. 
Möge die Begegnungen uns beleben und 
der Weg uns nach Hause bringen. So segne 
uns der gute und treue Gott, der Vater, der 
Sohn und die Heilige Geisteskraft. Amen. 
  
Caritas-Sammlung vom 16. bis 
24. September 2023:  
Vom 16. Bis 24. September 2023 bittet die 
Caritas in der Erzdiözese Freiburg um den 
Beitrag aller Bürgerinnen und Bürger zur Ca-
ritas-Sammlung 
  
„Wir waschen Füße nicht nur am Grün-
donnerstag“ – heißt das Leitwort der Cari-
tas-Sammlung. 
Mit 2.200 Diensten und Einrichtungen in der 
ganzen Erzdiözese Freiburg ist die Caritas 
nah bei den Menschen, bietet Beratung, Be-
gleitung, Trost, Pflege, Gemeinschaft. Spen-
de jetzt und unterstütze uns bei unserer 
Arbeit. Ihre Spende überweisen Sie bitte auf 
das Kirchenkonto: 
  
Röm.-kath. Kirchengemeinde Wehr 
IBAN: DE42 6845 2290 0029 0166 80 
Vermerk: Caritas-Sammlung 2023 
  
Aus Klimaschutzgründen werden dieses 
Jahr keine einzelnen Sammelbriefe in die 
Haushalte gebracht. 
  
Herzliche Einladung an alle Ehrenamtli-
chen zum Oasentag am Samstag, 23. Sep-
tember, 9:30 Uhr bis 16 Uhr in Bad Säckin-
gen, Münsterpfarrhof, Ein Tag zum Auftanken, 
Kraft schöpfen und Glauben vertiefen. 

„Du bist ein Gott, der mich sieht“ so heißt 
die Jahreslosung für 2023. Es ist der tiefe 
Wunsch vieler Menschen, gesehen, verstan-
den und wahrgenommen zu werden. Es tut 
gut, zu erleben und darauf vertrauen zu 
können, dass Gott für mich da ist. 

Diesem Gedanken wollen wir Raum geben. 
Dabei werden inhaltliche und spirituelle Im-
pulse der Referentin Birgit Widmer ergänzt 
durch Austausch und Gemeinschaft. 

Für Verpflegung vormittags und nachmit-
tags ist gesorgt, die Mittagspause steht zur 
freien Verfügung. Es fallen für die Teilneh-
mer/innen keine Kosten an. Weitere Infor-
mationen und Anmeldung bei der Diözes-
anstelle Hochrhein, Tel. (0 77 51) 83 14-400; 
hochrhein@esa-dioezesanstelle.de 
  
Zum ökum. Kindergottesdienst am Sonn-
tag, 24.09.2023, 10.30 Uhr sind alle Kinder 

Kirchliche  
Nachrichten

Mitteilungsblatt Nr. 38 vom 23.09. – 
01.10.2023 
  
Öffnungszeiten Pfarrbüro Schwörstadt: 
Dienstag und Donnerstag: 9.30 – 11.30 
Uhr 
Rheinstraße 1, Tel. 07762/8501. E-Mail: 
schwoerstadt@seelsorgeeinheit-wehr.de 
  
Öffnungszeiten Pfarrbüro Wehr: Te-
lefonisch und per Mail erreichbar. 
Kirchplatz 1, Tel. 07762/52210. E-Mail: info@
seelsorgeeinheit-wehr.de 
  
Sprechzeiten Pfarrer & Gelegenheit zur 
Beichte: nach Vereinbarung 
Terminvereinbarung für Beratung / Trau-
erbegleitung bei Gemeindereferentin: 
Täglich, Pfarrbüro Öflingen, Tel. 07761 
5534731 oder Mobil: 0160 96220111 
  
Bitte besuchen Sie auch unsere Home-
page: www.seelsorgeeinheit-wehr.de 
  
Gedanken für die neue Woche: 
Wie alt wir auch sein mögen, wir sind immer 
jemandes Kind, und ausgebreitete Arme 
sind die schönsten Türen, die sich öffnen 
können. 
Gottesdienstzeiten: 
Abkürzungen: 
W = Wehr, Ö = Öflingen, S = Schwörstadt, SE 
= Seelsorgeeinheit 
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mit Ihren Eltern, Großeltern herzlich eingela-
den zum Badestrand Brennet. 
Wir singen, feiern, basteln, beten und hören 
eine biblische Geschichte. Bei schlechtem 
Wetter feiern wir im kath. Pfarrsaal Öflingen. 
Wir freuen uns auf Euch. 
  
Erntedankfest am Sonntag, 
01.10.2023 um 10:30 Uhr 
Wer möchte darf gerne seine Erntegaben 
zum Gottesdienst mitbringen und zum Ern-
tealtar dazustellen, damit diese auch geseg-
net werden. 
  
Blutspende 
– die einfachste Art Leben zu retten 
Ein unvorhersehbarer Unfall, eine plötzliche 
schwere Erkrankung:Jeden Tag werden in 
Deutschland etwa 15.000 Blutspenden be-
nötigt. 
Nächster Termin: 
Mittwoch, dem 04.10.2023  von 14:30 Uhr 
bis 19:30 Uhr 
DRK / Festhalle, Römerstr. 32 
79739 SCHWÖRSTADT 
Jetzt Blutspendertermin online reservieren 
unter www.blutspende.de/termine 
  
Blut wird kontinuierlich jeden Tag zur Ver-
sorgung von Patient*innen benötigt: Zum 
Beispiel zur Behandlung von Krebserkran-
kungen, bei Operationen oder Unfallverlet-
zungen. Eine Blutspende ist die einfachste 
Art Leben zu retten. Worauf warten? Jeder 
Typ ist gefragt! Jetzt Blut spenden! 
  
Erstkommunion 2024  
Diese Woche gehen die Einladungen für die 
Erstkommunion 2024 in die Post. Sollten 
Sie keine persönliche Einladung erhalten 
oder vorab Fragen zur Erstkommunionvor-
bereitung haben, dann melden Sie sich bei 
Gemeindereferentin Carmen Horvatic unter: 
07761/5534731 oder chorvatic@seelsorge-
einheit-wehr.de 
  
Wallfahrt nach Mariastein 
Jeden Monat am 1. Mittwoch planen wir 
eine Pilgerfahrt zum Benediktinerkloster 
Mariastein im Kanton Solothurn. 
Anmeldung bitte bis Freitagabend – 5 Tage 
vorher – bei Marija Jukic, Tel.: 07762 / 2742 
oder Mobil 01577 / 4515311 
  
Gebet für den Frieden 
Nehmen wir uns die Zeit und folgen wir der 
Einladung des Friedensläutens um 19 Uhr 
und beten wir um den Frieden für die ganze 
Welt, für unser Europa, für unser Heimatland 
und für den Frieden in unseren Familien. 
Denn Frieden muss erbeten werden, er muss 
von Gott kommen, die Welt kann uns diesen 
nicht geben. Das wichtigste und wirksamste 
und wertvollste Werkzeug von uns Christen 
ist das Gebet. 

Eine gute und gesegnete Woche wünsche 
ich Ihnen allen von Herzen 
Ihr Pfarrer Matthias Kirner 

Evangelisches Pfarramt  
Dossenbach
Evang. Pfarramt Dossenbach 
Schopfheimer Str. 13, 79739 Schwörstadt 
Tel.: 07762/8846 |  Fax: 07762/7770 
  
Beratung und Hilfe in familiären, psychischen 
und finanziellen Problemen bieten die Mitar-
beiter des Diakonischen Werks Schopfheim, 
Hauptstraße 94, (Tel.: 07622/6975960) an. 

Gottesdienste und Veranstaltungen 
Sonntag, 24. September 2023  
In Dossenbach und Hasel finden keine Got-
tesdienste statt 
  
Freitag, 29. September 2023 
19.00 Uhr   Konfi-Elternabend im Gemein-

dehaus in Hasel (Bündenfeld-
straße 2) 

  Samstag, 30. September 2023  
10.00 – 
16.00 Uhr   1. Konfi-Tag im Gemeindehaus 

in Hasel 

Sonntag, 01. Oktober 2023  
10.00 Uhr   Erntedank-Gottesdienst  in 

Dossenbach  mit Einführung 
der Konfirmanden 

Die Erntedank-Gaben für diesen Gottes-
dienst können am Samstag, den 30. Sep-
tember 2023 von 17.00 bis 18.00 Uhr in 
der Kirche Dossenbach abgegeben wer-
den. Nach dem Gottesdienst gehen die Ernte-
dank-Gaben an den Tafelladen in Schopfheim. 

Sonntag, 08. Oktober 2023  
10.00 Uhr   Erntedank-Gottesdienst in 

Hasel  

Donnerstag, 
12. bis Sonntag 15. Oktober 2023 
Konfi-Freizeit in der Klostermühle 
(Oberhof/Lahn) 

Sonntag, 15. Oktober 2023  
In Dossenbach und Hasel finden keine Got-
tesdienste statt 
  
 

Unsere Vereine
berichten

DRK Ortsverein Schwörstadt
Deutsches Rotes Kreuz 
Blutspendedienst Baden-Württem-
berg-Hessen 
Die nächste Blutspende-Aktion findet 
statt: 
am Mittwoch, dem 04.10.2023 von 14:30 
Uhr bis 19:30 Uhr, in der Turn- und Fest-
halle, Römerstr. 32, 79739 Schwörstadt 
Blut spenden kann jeder Gesunde vom 18. 
Geburtstag an. Ein Höchstalter gibt es seit 
der Änderung des Transfusionsgesetzes 
2023 nicht mehr. Sie müssen mindestens 
50 Kilo wiegen. Damit die Spende gut ver-
tragen wird, erfolgt vor der Entnahme eine 
ärztliche Untersuchung. Bitte kommen Sie 
nur zur Blutspende, wenn Sie sich gesund 

und fit fühlen. Menschen mit Erkältungs-
symtomen (Husten, Schnupfen, Heiserkeit, 
erhöhte Körpertemperatur) werden nicht 
zur Blutspende zugelassen! 

Um Wartezeiten zu vermeiden, bitten wir 
Sie dringend um Reservierung eines per-
sönlichen Termines unter: 
https://terminreservierung.blutspende.
de/m/schwoerstadt-turn-festhalle 

Bitte zur Blutspende den Personalausweis 
mitbringen!  

Alternative Blutspendetermine und weitere 
Informationen zur Blutspende sind unter der 
gebührenfreien Hotline 0800-1194911 
und im Internet unter www.blutspende.de 
erhältlich. 

Werden Sie Lebensretter - spenden Sie 
Blut! 
Ihr DRK Ortsverein Schwörstadt 

 
Freiwillige Feuerwehr 
Schwörstadt
Altmetallsammlung am 07.10.2023 
Die Feuerwehrabteilung Schwörstadt führt 
am Samstag, 07.10.2023 die nächste Alt-
metallsammlung im Gemeindegebiet 
durch. Die Sammlung beginnt um 8 Uhr. Wir 
bitten Sie, das Altmetall rechtzeitig bereit zu 
stellen, da wir jede Straße nur einmal abfahren. 

Weitere Informationen entnehmen Sie 
dem Abfallkalender oder der AbfallApp des 
Landkreises.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Ihre Feuerwehr Abt. Schwörstadt 

Abschied Sportheim 
Wir möchten uns bei all unseren Gäs-
ten, den ganzen Trainern und natürlich 
auch bei allen Spielern ganz herzlich für 
die letzten Jahre bedanken. 

  
Pino & Rosa mit Team 

  
Wir haben noch bis einschließlich 

29.09.2023 geöffnet! 
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Schwarzwaldverein
Unser nächster Hock ist am 29.09.23 
17:00 in der Pizzeria zum Lamm in 
Schwörstadt 
INFO: bei Edeltraud Tel:5651354 
 
Wanderbeschreibung für:  J u r a w a n d e -
rung durch die Wolfsschlucht
Landschaftlich sehr abwechslungs- und 
aussichtsreiche Rundwanderung
Datum: 24.09.2023
Treffpunkt und Abfahrt: 8.30 Uhr Schwörstadt 
Ortsmitte an der Wandertafel
Fahrtzeit: 1h mit privatem PKW nach Herbetswil
Streckenführung: Wolfsschlucht-obere 
Tannmatt-Mieschegg-hinter Brandberg 
-Wolfsschlucht
Anforderungen, Wanderzeit Wanderzeit 
ca.5h, gute Trittsicherheit und gute Konditi-
on ist erforderlich
Aufstieg: 740 m
Abstieg: 740 m
Höhenlage: Von 620m bis 1220m
Mitzubringen: Eigenverpflegung / Wetter-
schutz/ Sonnenschutz /gutes Schuhwerk / 
ggf. Stöcke. / Geld für Einkehr.  
   
Gäste sind herzlich eingeladen. 
Infos erhältlich beim Wanderführer: 
Ingo Probst Tel.: 07762/9336 oder 4372 
probst-schwoerstadt@t-online.de

Wanderbeschreibung für: 
Rebenwanderung 
Datum: 30.09.2023
Treffpunkt und Abfahrt:
10:25 Bahnhof Schwörstadt Bahnsteig Rich-
tung Basel
Abfahrt 10:45
Fahrtzeit: 
Schwörstadt – Staufen Süd 1h 30min
Sulzburg - Schwörstadt 1h 40min
Streckenführung: Staufen – Ballrechten Zie-
gelhof Straußi - Sulzburg
Anforderungen, Wanderzeit, Länge 

Leichte Wanderung; Wanderzeit rund 2h; 
Streckenlänge 7,1 km
Aufstieg: 115m
Abstieg: 74m
Höhenlage: 285m – 384m
Mitzubringen: Eigenverpflegung / Wetter-
schutz/ Sonnenschutz /gutes Schuhwerk 
/ ggf. Stöcke. / Geld für die Einkehr in der 
Ziegelhof Straußi/ In Sulzburg kann das Lan-
desbergbaumuseum besichtigt werden.
     
Gäste sind herzlich eingeladen. 
Infos erhältlich beim Wanderführer: 
Voranmeldung erwünscht. 
Klaus Burger Tel: 07762 9767 
mail: klaus.burger1@gmx.de  
 
 
Sportverein Schwörstadt
Ergebnis Punktspiel 1. Mannschaft
SG Grenzach/Wyhlen I - SVS I 9:0 
  
Nächstes Punktspiel 1. Mannschaft
Sonntag, 24.09.2023, 16.00 Uhr
SVS I - SG Nollingen/Degerfelden I 

Was sonst noch  
interessiert

Herbst-Wanderung für 
Trauernde 
Kreis Lörrach. Die Ambulante Hospizgruppe 
Dreiländereck bietet jeden ersten Samstag 
im Monat für Trauernde eine zwei- bis drei-
stündige Wanderung im näheren Umkreis 
von Lörrach ein. Die nächste begleitete 
Wanderung ist für Samstag, den 7. Oktober 
um 14 Uhr angesetzt. Anmeldungen sind 
möglich bis Donnerstag, den 5.Oktober bei 
Regina Korsch unter der Telefonnummer 
07623 40238. Die Ambulante Hospizgruppe 
Dreiländereck begleitet Trauernde und Ster-
bende in der Region zwischen Eimeldingen 
und Schwörstadt, in den drei großen Kreis-
städten und weiteren Gemeinden. 

Eingeschränkte Nutzung des 
Park & Ride-Parkplatzes beim 
Regenüberlaufbecken in 
Schwörstadt 
Liebe Bürgerinnen und Bürger,

aufgrund von Bauarbeiten im Bereich des 
Regenüberlaufbeckens in Schwörstadt steht 
der Park & Ride-Parkplatzes südlich des 
Bahnsteigs in Richtung Bad Säckingen ab 
Montag, 25.09.2023, nur eingeschränkt zum 
Parken zur Verfügung. Eine Teilfläche wird 
von der Baufirma als Lagerfläche benötigt. 
Die Baufirma wird auf dem entsprechen-
den Teilbereich des Park- & Ride-Parkplatzes 
rechtzeitig Parkverbotsschilder anbringen.

Wir bitten um Beachtung und bedanken uns 
für Ihr Verständnis.

DIGITAL IMMER
INFORMIERT

Ende
 des redaktionellen 

Teils



SONDERSEITEN
STARKE THEMEN    IDEALES WERBE-UMFELD

KW KOMBI THEMA ERSCHEINUNGSORTE AZ*

43 633 Lokal-Regional-Genial Wehr, Schwörstadt, Hasel, Todtmoos 17.10.2023

43 636 Lokal-Regional-Genial Umkirch, Gottenheim, Bötzingen, Eichstetten, March 17.10.2023

43 700 Lokal-Regional-Genial Bonndorf, Stühlingen, Ühlingen-Birkendorf, Wutach, Grafenhausen 17.10.2023

45 668 Bei uns sind Sie richtig! Titisee-Neustadt, Hinterzarten, Eisenbach, Friedenweiler, Feldberg 31.10.2023

45 669 Bei uns sind Sie richtig! Schönau, Zell im Wiesental, Häg-Ehrsberg, Steinen, Maulburg 31.10.2023

47 625 Die Adresse vor Ort! Waldshut-Tiengen, Küssaberg, Dogern, Stühlingen, Weilheim 14.11.2023

47 631 Die Adresse vor Ort! St. Blasien, Häusern, Höchenschwand, Grafenhausen, Ühlingen-Birkendorf 14.11.2023

47 637 Die Adresse vor Ort! Murg, Laufenburg, Albbruck, Görwihl 14.11.2023

*Anzeigenschluss bis 12 Uhr

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
Telefon: 07771 9317-11  |  Telefax: 07771 9317-40 
E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de

Öffnungszeiten
Montag - Donnerstag  08:00 - 17:00 Uhr
Freitag   08:00 - 12:00 Uhr

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K.

Suche Zinn aller Art 
Armbanduhren, Jagdtrophäen, alte Mofas und Mopeds u.v.m. 

Tel. 0176 / 70 39 20 71 od. 0761 / 15 28 38 75



Modeberaterin in Bad Säckingen (w/m/d)
Wenn Du Spaß an Mode hast und gerne im Team arbeitest, 
freuen wir uns über Deine Bewerbung.
Postfach 626  |  79006 Freiburg  |  bewerbung@fuchs.sc


